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I. Rechtsvorschriften330 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 11/2015

2038-3-1-10-I/K

Verordnung  

über den fachlichen Schwerpunkt Bibliothekswesen  

(FachV-Bibl)

Vom 1. September 2015

Auf Grund von Art. 22 Abs. 6 Halbsatz 2, Art. 38 
Abs. 2 und Art. 67 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 des Gesetzes über 
die Leistungslaufbahn und die Fachlaufbahnen der 
bayerischen Beamten und Beamtinnen (Leistungslauf-
bahngesetz – LlbG) vom 5. August 2010 (GVBl S. 410, 
571, BayRS 2030-1-4-F), zuletzt geändert durch § 3 des 
Gesetzes vom 17. Juli 2015 (GVBl S. 240), erlassen die 
Bayerischen Staatsministerien des Innern, für Bau und 
Verkehr sowie für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst im Einvernehmen mit dem Bayerischen 
Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwick-
lung und Heimat und mit Zustimmung des Bayerischen 
Landespersonalausschusses folgende Verordnung:
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Teil 1

Gemeinsame Vorschriften

Abschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Fachlicher Schwerpunkt und Geltungsbereich

(1) In der Fachlaufbahn Bildung und Wissenschaft 
wird der fachliche Schwerpunkt Bibliothekswesen ge-
bildet.

(2) 1Auf Prüfungen und Leistungsnachweise nach 
dieser Verordnung sind die Vorschriften der Allgemei-
nen Prüfungsordnung (APO) anzuwenden, soweit die-
se Verordnung nichts anderes bestimmt. 2Die Vorschrif-
ten der Auswahlverfahrensordnung bleiben unberührt.

§ 2

Aufbau und Ziel der Ausbildung

1Der Vorbereitungsdienst besteht aus einem berufs-
praktischen und einem fachtheoretischen Teil. 2Die zur 
Ausbildungsqualifizierung für die Ämter ab der zweiten 
und dritten Qualifikationsebene zugelassenen Beamten 
und Beamtinnen werden gemeinsam mit den Regelbe-
werbern und Regelbewerberinnen nach den für diese 
geltenden Bestimmungen ausgebildet und geprüft.

§ 3

Dienstbezeichnung

Die zur Ableistung des Vorbereitungsdienstes in 
das Beamtenverhältnis auf Widerruf berufenen Beam-
ten und Beamtinnen führen bei einem vorgesehenen 
Einstieg

1. in der zweiten Qualifikationsebene die Dienstbe-
zeichnung „Bibliothekssekretäranwärter“ bzw. 
„Bibliothekssekretäranwärterin“,

2. in der dritten Qualifikationsebene die Dienstbe-
zeichnung „Bibliotheksinspektoranwärter“ bzw. 
„Bibliotheksinspektoranwärterin“,

3. in der vierten Qualifikationsebene die Dienstbe-
zeichnung „Bibliotheksreferendar“ bzw. „Biblio-
theksreferendarin“.

§ 4

Dienstvorgesetzte, Vorgesetzte

(1) 1Dienstvorgesetzter oder Dienstvorgesetzte 
der Beamten und Beamtinnen ist der Generaldirektor 
oder die Generaldirektorin der Staatsbibliothek. 2Dies 
gilt nicht für die zur Ausbildungsqualifizierung zuge-
lassenen Beamten und Beamtinnen nichtstaatlicher 
Dienstherren.

(2) Während der fachtheoretischen Ausbildung 
sind der Leiter oder die Leiterin der jeweiligen Ausbil-
dungseinrichtung sowie die von diesen beauftragten 
Personen Vorgesetzte der Beamten und Beamtinnen.

(3) Während der berufspraktischen Ausbildung 
sind Vorgesetzte der Beamten und Beamtinnen die 
Leiter und Leiterinnen der Dienststellen, denen die 
Beamten und Beamtinnen zur Ausbildung zugewie-
sen werden, und die einzelnen mit der berufsprakti-
schen Ausbildung betrauten Dienstkräfte.

§ 5

Urlaub

Erholungsurlaub und Urlaub aus anderen Anlässen 
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werden während der fachtheoretischen Ausbildung 
von der Staatsbibliothek, während der berufsprakti-
schen Ausbildung von den Leitern und Leiterinnen der 
Dienststellen, denen die Beamten und Beamtinnen zur 
Ausbildung zugewiesen sind, genehmigt.

§ 6

Verlängerung des Vorbereitungsdienstes,  
ergänzender Vorbereitungsdienst

(1) 1Der Vorbereitungsdienst kann von der Ernen-
nungsbehörde um bis zu ein Jahr verlängert werden, 
wenn der Beamte oder die Beamtin

1. von einem Ausbildungsabschnitt der fachtheo-
retischen Ausbildung insgesamt mindestens drei 
Viertel der Unterrichtstage oder von der berufs-
praktischen Ausbildung insgesamt mindestens 
drei Monate versäumt hat, wobei Zeiten des Er-
holungsurlaubs, einer Dienstbefreiung oder eines 
Urlaubs nach den §§ 18 bis 20 der Urlaubsverord-
nung außer Betracht bleiben,

2. nicht zur Qualifikationsprüfung zugelassen wur-
de oder

3. eine Prüfung gemäß § 33 Abs. 1 APO nachzuho-
len hat.

2Die Ernennungsbehörde bestimmt die zu wiederho-
lenden Ausbildungsabschnitte. 3Soweit Ausbildungs-
abschnitte unterbrochen wurden oder ihr Ziel aus 
nicht zu vertretenden Gründen nicht erreicht wurde, 
sollen diese wiederholt werden.

(2) Bei erstmaligem Nichtbestehen der Qualifika-
tionsprüfung sollen die Beamten und Beamtinnen im 
ergänzenden Vorbereitungsdienst in den Arbeitsbe-
reichen eingesetzt werden, in denen ihre Kenntnisse 
nach den Prüfungsergebnissen zu vertiefen sind.

Abschnitt 2

Berufspraktische Ausbildung und  
Praxismodule

§ 7

Ausbildungsbibliotheken

(1) Das Staatsministerium für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst (Staatsministerium) bestimmt 
– bei nichtstaatlichen Bibliotheken im Einvernehmen 
mit deren Trägern – allgemein die für die berufsprak-
tische Ausbildung und die Praxismodule geeigneten 
Ausbildungsbibliotheken.

(2) Die Beamten und Beamtinnen werden von der 
Staatsbibliothek den Ausbildungsbibliotheken zuge-
wiesen, bei nichtstaatlichen Anwärtern und Anwärte-

rinnen im Einvernehmen mit dem jeweiligen Dienst-
herrn.

(3) Den zur Ausbildungsqualifizierung zugelasse-
nen Beamten und Beamtinnen nichtstaatlicher Dienst-
herren soll Gelegenheit gegeben werden, im Rahmen 
der Ausbildung im berufspraktischen Teil an geeigne-
ten Bibliotheken ihrer Dienstherren tätig zu sein.

(4) 1Für die Durchführung der berufspraktischen 
Ausbildung sind die Leiter und Leiterinnen der Aus-
bildungsbibliotheken verantwortlich. 2An jeder Aus-
bildungsbibliothek wird ein Ausbildungsleiter oder 
eine Ausbildungsleiterin bestimmt, der oder die die 
berufspraktische Ausbildung der Beamten und Beam-
tinnen lenkt und überwacht.

Abschnitt 3

Fachtheoretische Ausbildung

§ 8

Ausbildungseinrichtungen

1Die fachtheoretische Ausbildung wird an den Aus-
bildungseinrichtungen durchgeführt. 2Ausbildungsein-
richtungen sind bei einem vorgesehenen Einstieg

1. in der zweiten Qualifikationsebene die Staatsbib-
liothek – Bibliotheksakademie Bayern,

2. in der dritten Qualifikationsebene die Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung und Rechtspfle-
ge in Bayern, Fachbereich Archiv- und Biblio-
thekswesen,

3. in der vierten Qualifikationsebene die Staatsbib-
liothek – Bibliotheksakademie Bayern.

Abschnitt 4

Qualifikationsprüfungen

§ 9

Zweck der Prüfung

Zweck der Qualifikationsprüfung ist es festzustellen, 
ob die Beamten und Beamtinnen nach ihren fachlichen 
und allgemeinen Kenntnissen und Fähigkeiten für die 
Ämter ab der jeweiligen Qualifikationsebene im fachli-
chen Schwerpunkt Bibliothekswesen geeignet sind.

§ 10

Prüfungsausschuss

(1) 1Der Prüfungsausschuss für die Qualifikations-
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prüfung für den Einstieg in der zweiten Qualifikati-
onsebene besteht aus drei Mitgliedern, von denen 
eines zum vorsitzenden Mitglied bestellt wird. 2Das 
vorsitzende Mitglied muss ein Amt mindestens der 
Besoldungsgruppe A  14, ein Mitglied ein Amt min-
destens der Besoldungsgruppe A 10 und ein Mitglied 
ein Amt mindestens der Besoldungsgruppe A  7, je-
weils im fachlichen Schwerpunkt Bibliothekswesen, 
innehaben.

(2) 1Der Prüfungsausschuss an der Fachhochschu-
le für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in 
Bayern, Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen, 
für die Qualifikationsprüfung für den Einstieg in der 
dritten Qualifikationsebene besteht aus fünf Mitglie-
dern, von denen eines zum vorsitzenden Mitglied be-
stimmt wird. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
müssen mindestens über die Qualifikation verfügen, 
die der durch die Prüfung festzustellenden Qualifi-
kation entspricht. 3Das vorsitzende Mitglied muss ein 
Amt mindestens der Besoldungsgruppe A 14, von den 
anderen Mitgliedern müssen zwei ein Amt mindes-
tens der Besoldungsgruppe A 14 und zwei weitere ein 
Amt mindestens der Besoldungsgruppe A 10, jeweils 
im fachlichen Schwerpunkt Bibliothekswesen, inne-
haben. 4Drei Mitglieder müssen dem Lehrpersonal 
des Fachbereichs Archiv- und Bibliothekswesen der 
Fachhochschule angehören, darunter das vorsitzende 
Mitglied.

(3) Der Prüfungsausschuss für die Qualifikations-
prüfung für den Einstieg in der vierten Qualifikations-
ebene besteht aus dem Generaldirektor oder der Ge-
neraldirektorin der Staatsbibliothek als vorsitzendem 
Mitglied und zwei weiteren Mitgliedern, die ein Amt 
mindestens der Besoldungsgruppe A 14 im fachlichen 
Schwerpunkt Bibliothekswesen innehaben müssen.

(4) 1Für das vorsitzende und jedes weitere Mit-
glied der Prüfungsausschüsse werden Stellvertre-
ter mit der jeweils gleichen Qualifikation bestimmt. 
2Der Generaldirektor bzw. die Generaldirektorin der 
Staatsbibliothek wird durch den Stellvertretenden 
Generaldirektor bzw. die Stellvertretende Generaldi-
rektorin vertreten.

(5) 1Die Bestellung der Mitglieder der Prüfungs-
ausschüsse und des vorsitzenden Mitglieds erfolgt in 
den Fällen der Abs. 1 und 3 auf Vorschlag der Staats-
bibliothek durch das Staatsministerium. 2Im Fall des 
Abs. 2 ernennt die Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung und Rechtspflege in Bayern, Fachbereich 
Archiv- und Bibliothekswesen, die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses und das vorsitzende Mitglied 
auf Vorschlag der Staatsbibliothek. 3Die Prüfungsaus-
schüsse werden auf die Dauer von drei Jahren bestellt.

§ 11

Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung  
des Prüfungsausschusses

(1) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 

wenn alle Mitglieder geladen und mehr als die Hälf-
te, darunter das vorsitzende Mitglied, anwesend sind. 
2Beschlüsse können auch im schriftlichen Verfahren 
gefasst werden, wenn kein Mitglied widerspricht.

(2) 1Der Prüfungsausschuss entscheidet mit Stim-
menmehrheit. 2Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des vorsitzenden Mitglieds.

§ 12

Nachteilsausgleich

Anträge auf Gewährung eines Nachteilsaus-
gleichs sollen spätestens vier Wochen vor Prüfungs-
beginn unter Vorlage der entsprechenden Nachweise 
beim Prüfungsamt zur Entscheidung durch den Prü-
fungsausschuss gestellt werden.

§ 13

Form der Prüfung

(1) 1Die Qualifikationsprüfung für den Einstieg in 
der zweiten und vierten Qualifikationsebene besteht 
aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil, 
zudem für den Einstieg in der vierten Qualifikations-
ebene aus den schriftlichen Leistungen der fachthe-
oretischen Ausbildung. 2Einzelne Prüfungsleistungen 
können bereits während des Vorbereitungsdienstes 
oder der Einführungszeit abgenommen werden.

(2) Die Qualifikationsprüfung für den Einstieg in 
der dritten Qualifikationsebene ist modular aufge-
baut.

§ 14

Mündliche Prüfung

(1) 1Bei der Qualifikationsprüfung für den Ein-
stieg in der zweiten und vierten Qualifikationsebene 
werden die Prüfungsteilnehmer und Prüfungsteil-
nehmerinnen vom vorsitzenden Mitglied des Prü-
fungsausschusses schriftlich zur mündlichen Prüfung 
geladen. 2Die mündliche Prüfung wird vom Prüfungs-
ausschuss oder von der von ihm gemäß § 27 Abs. 2 
bzw. § 48 Abs. 1 eingesetzten Prüfungskommission 
zur Abnahme der mündlichen Prüfung abgenommen. 
3Sie erstreckt sich auf alle Gebiete der Ausbildung. 
4Die Prüfungsteilnehmer und Prüfungsteilnehmerin-
nen werden einzeln geprüft.

(2) 1Die Prüfungsdauer beträgt bei der Qualifikati-
onsprüfung für den Einstieg

1. in der zweiten Qualifikationsebene 30 Minuten,

2. in der vierten Qualifikationsebene 60 Minuten.

2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses oder der 
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eingesetzten Prüfungskommission müssen während 
der mündlichen Prüfung ständig anwesend sein.

§ 15

Nichtbestehen der Prüfung

Die Qualifikationsprüfung für den Einstieg in der 
zweiten und vierten Qualifikationsebene ist nicht be-
standen, wenn die Gesamtprüfungsnote schlechter als 
„ausreichend“ ist.

§ 16

Festsetzung der Platzziffer

(1) 1Für Prüfungsteilnehmer und Prüfungsteilneh-
merinnen, die die Qualifikationsprüfung bestanden 
haben, wird auf Grund der Gesamtprüfungsnote eine 
Platzziffer festgesetzt. 2Bei gleichen Gesamtprüfungs-
noten bei der Qualifikationsprüfung für den Einstieg 
in der zweiten oder vierten Qualifikationsebene erhält 
der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilneh-
merin mit dem besseren Ergebnis in der schriftlichen 
Prüfung die niedrigere Platzziffer; bei gleichen Ergeb-
nissen in der schriftlichen Prüfung wird die gleiche 
Platzziffer erteilt. 3Bei gleichen Gesamtprüfungsnoten 
bei der Qualifikationsprüfung für den Einstieg in der 
dritten Qualifikationsebene erhält der Prüfungsteil-
nehmer oder die Prüfungsteilnehmerin mit dem bes-
seren Ergebnis im Bachelor-Modul die bessere Platz-
ziffer; bei gleichen Ergebnissen im Bachelor-Modul 
wird die gleiche Platzziffer erteilt. 4Die Platzziffer des 
nächstfolgenden Teilnehmers oder der nächstfolgen-
den Teilnehmerin wird gemäß § 29 Abs. 1 Satz 3 APO 
bestimmt.

(2) Die Prüfungsteilnehmer und Prüfungsteil-
nehmerinnen erhalten eine gesonderte Bescheini-
gung über die Platzziffer gemäß § 31 Abs. 4 Satz 1 
APO.

§ 17

Wiederholung der Prüfung

Der Antrag auf wiederholte Zulassung zur Qua-
lifikationsprüfung für den Einstieg in der zweiten 
und vierten Qualifikationsebene ist spätestens einen 
Monat nach Aushändigung bzw. Zustellung des Prü-
fungszeugnisses oder der Bescheinigung über das 
Nichtbestehen der Prüfung beim vorsitzenden Mit-
glied des Prüfungsausschusses einzureichen.

§ 18

Prüfungsakten

(1) 1Die Prüfungsunterlagen sind Teil der Prü-
fungsakte. 2Die Absolventen und Absolventinnen 

können ihre vollständige Prüfungsakte innerhalb ei-
nes Jahres nach dem Bestehen oder dem endgültigen 
Nichtbestehen der Qualifikationsprüfung einsehen. 
3Die Einsichtnahme erfolgt unter Aufsicht und ist in 
der Akte zu vermerken.

(2) 1Die Prüfungsakten sind zwei Jahre aufzube-
wahren. 2Die Frist beginnt mit dem Ablauf des Jahres, 
in dem der Vorbereitungsdienst beendet wird.

Teil 2

Sonstiger Qualifikationserwerb

§ 19

Einstieg in der ersten Qualifikationsebene

Die Qualifikation für die Fachlaufbahn Bildung 
und Wissenschaft, fachlicher Schwerpunkt Biblio-
thekswesen, wird bei einem Einstieg in der ersten 
Qualifikationsebene erworben durch die Vorbildung 
gemäß Art. 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bzw. Satz 2 LlbG und 
eine mindestens sechsmonatige förderliche Tätigkeit 
im öffentlichen Dienst.

Teil 3

Einstieg in der zweiten Qualifikationsebene

Abschnitt 1

Vorbereitungsdienst

§ 20

Einstellung

Über die Einstellung in den Vorbereitungsdienst 
entscheiden die Ernennungsbehörden grundsätzlich 
nach dem Bedarf und nach dem Ergebnis des beson-
deren Auswahlverfahrens.

§ 21

Dauer und Gestaltung des  
Vorbereitungsdienstes

1Der Vorbereitungsdienst dauert zwei Jahre und 
umfasst im Einzelnen folgende Zeiträume:

1. fachtheoretische Ausbildung und Qualifikations-
prüfung: sieben Monate,

2. berufspraktische Ausbildung an einer wissen-
schaftlichen Bibliothek: zwölf Monate,
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3. berufspraktische Ausbildung an einer öffentli-
chen Bibliothek, an der Landesfachstelle für öf-
fentliche Bibliotheken oder ihren Außenstellen 
und gegebenenfalls weiteren Einrichtungen des 
Bereichs Bibliothek, Archiv und Information: fünf 
Monate.

2Die Einzelheiten der berufspraktischen und fachthe-
oretischen Ausbildung regelt ein von der Staatsbiblio-
thek aufgestellter Ausbildungsplan.

§ 22

Fachtheoretische Ausbildung

1Die fachtheoretische Ausbildung wird von der 
Staatsbibliothek durchgeführt. 2Sie erstreckt sich auf 
folgende Lehrfächer:

1. Strukturen des Bibliotheks- und Informationswe-
sens,

2. Medienkunde und Medienbearbeitung,

3. Bibliothekarische Dienstleistungen,

4. IT-Anwendungen,

5. Literaturkunde,

6. Staats- und Verwaltungskunde.

§ 23

Berufspraktische Ausbildung

1Im Rahmen der berufspraktischen Ausbildung 
werden die Anwärter und Anwärterinnen am Arbeits-
platz unterwiesen. 2Sie werden mit sämtlichen Arbei-
ten vertraut gemacht, die für den Einstieg in der zwei-
ten Qualifikationsebene in Betracht kommen. 3Das 
Nähere regelt der Ausbildungsplan.

§ 24

Erreichen des Ausbildungsziels

(1) 1Jeweils am Ende der berufspraktischen Aus-
bildungsabschnitte bei den in § 21 Satz 1 Nrn. 2 und 
3 genannten Ausbildungsstellen hat deren Leiter bzw. 
Leiterin die Gesamtleistung des Anwärters bzw. der 
Anwärterin in einem zusammenfassenden Zeugnis zu 
beurteilen und mit einer Gesamtnote nach § 27 APO 
zu bewerten. 2Das Zeugnis ist dem Anwärter bzw. der 
Anwärterin bekannt zu geben, bei Anwärtern bzw. 
Anwärterinnen nichtstaatlicher Dienstherren auch 
der jeweiligen Ernennungsbehörde. 3Das Zeugnis ist 
der Staatsbibliothek unverzüglich zuzuleiten.

(2) Am Ende der fachtheoretischen Ausbildung 
wird das Erreichen des Ausbildungsziels auf Grund 

von Leistungskontrollen in Form von Aufsichtsarbei-
ten festgestellt.

(3) Das Ausbildungsziel ist nicht erreicht, wenn 
die Note schlechter als „ausreichend“ ist.

Abschnitt 2

Qualifikationsprüfung

§ 25

Durchführung der Prüfung

1Zur Qualifikationsprüfung wird zugelassen, wer 
das Ausbildungsziel gemäß § 24 erreicht hat. 2Wer 
den Vorbereitungsdienst erst zwischen dem Beginn 
der schriftlichen Prüfung und dem Tag der mündli-
chen Prüfung beendet, kann vorzeitig zur Prüfung 
zugelassen werden. 3Über die Zulassung zur Prüfung 
entscheidet das vorsitzende Mitglied des Prüfungs-
ausschusses. 4Die Entscheidung ist den Bewerbern 
und Bewerberinnen sowie den Ernennungsbehörden 
schriftlich mitzuteilen; eine Ablehnung ist zu begrün-
den.

§ 26

Schriftliche Prüfung

(1) Die schriftliche Prüfung besteht aus

1. einer Aufgabe aus dem Stoff des in § 22 Satz 2 
Nr. 1 aufgeführten Lehrfachs,

2. einer Aufgabe aus dem Stoff des in § 22 Satz 2 
Nr. 2 aufgeführten Lehrfachs,

3. einer Aufgabe aus dem Stoff der in § 22 Satz 2 
Nrn. 3 bis 5 aufgeführten Lehrfächer,

4. einer Aufgabe aus dem Stoff des in § 22 Satz 2 
Nr. 6 aufgeführten Lehrfachs.

(2) Die Arbeitszeit beträgt je Aufgabe drei Stun-
den, für die Aufgabe nach Abs. 1 Nr. 4 zwei Stunden.

(3) 1Aus den Noten der Prüfungsarbeiten wird die 
Gesamtnote für die schriftliche Prüfung gebildet, wo-
bei die Noten der Aufgaben nach Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 
zweifach und die Note der Aufgabe nach Abs. 1 Nr. 4 
einfach gezählt werden. 2Die Gesamtnote errechnet 
sich aus der Notensumme geteilt durch sieben.

§ 27

Mündliche Prüfung

(1) Die mündliche Prüfung findet in engem zeitli-
chen Rahmen zur schriftlichen Prüfung statt.
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(2) Für die Abnahme der mündlichen Prüfung 
werden eine oder mehrere Prüfungskommissionen 
mit je drei Prüfern bzw. Prüferinnen gebildet.

§ 28

Gesamtprüfungsnote

Die Gesamtprüfungsnote errechnet sich aus der 
Summe der vierfachen Gesamtnote der schriftlichen 
Prüfung und der Note der mündlichen Prüfung geteilt 
durch fünf.

Teil 4

Einstieg in der dritten Qualifikationsebene

§ 29

Einstellung und Zuweisung zum Fachstudium

Die Ernennungsbehörden weisen der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in 
Bayern, Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen,

1. die Bibliotheksinspektoranwärter und Biblio-
theksinspektoranwärterinnen im Vorbereitungs-
dienst und

2. die Beamten und Beamtinnen, die zur Ausbil-
dungsqualifizierung für Ämter ab der dritten Qua-
lifikationsebene des fachlichen Schwerpunkts 
 Bibliothekswesen zugelassen sind,

für den Studiengang „Bibliotheks- und Informations-
management“ zu.

§ 30

Dauer und Gestaltung des  
Fachstudiums

(1) Das Bachelorstudium umfasst sechs Semester, 
wobei vier Semester mit insgesamt 24  Monaten auf 
die fachtheoretischen und zwei Semester mit insge-
samt zwölf Monaten auf die berufspraktischen Studi-
enzeiten entfallen.

(2) Das Bachelorstudium vermittelt die erforderli-
chen Kompetenzen in folgenden Gebieten:

1. Grundlagen des Bibliotheks- und Informations-
wesens,

2.  Medienkunde und -bearbeitung,

3.  Bibliothekarische Dienstleistungen,

4.  Informationstechnik,

5.  Management und Recht,

6.  Berufsbezogene Schlüsselqualifikationen.

(3) 1Das Bachelorstudium ist modular aufgebaut. 
2Die Module finden in Form von Theorie- oder Praxis-
modulen sowie dem Modul der Bachelorarbeit statt. 
3Zahl, Art und Umfang der Module, deren Mindest- 
bzw. Pflichtinhalte sowie Umfang und Form der Prü-
fungsleistungen, die in den einzelnen Modulen zu 
erbringen sind, und die Gewichtung der Prüfungsleis-
tungen für die Gesamtnote ergeben sich aus der Anla-
ge. 4Diese enthält die Festlegung der Leistungspunkte 
(Credits) nach dem European Credit Transfer System 
(ECTS). 5Soweit die Anlage keine abschließenden Re-
gelungen enthält, werden diese im Modulhandbuch 
getroffen. 6Dieses wird vom Prüfungsausschuss vor 
Beginn der Vorlesungszeit im jeweiligen Semester be-
schlossen und hochschulöffentlich bekannt gemacht.

§ 31

Leistungspunkte

1Während des Bachelorstudiums sind insgesamt 
210 Leistungspunkte zu erzielen. 2Ein Leistungspunkt 
entspricht einem studentischen Arbeitsaufwand von 
durchschnittlich 27 Stunden.

§ 32

Praxismodule

(1) Die Praxismodule im zweiten und fünften Se-
mester im Umfang von je sechs Monaten und 66 Leis-
tungspunkten werden an Ausbildungsbibliotheken in 
Bayern abgeleistet.

(2) Die Studierenden werden von der Staatsbib-
liothek im Einvernehmen mit der Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern, 
Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen, den Aus-
bildungsbibliotheken zugewiesen, bei nichtstaatli-
chen Studierenden zudem im Einvernehmen mit dem 
jeweiligen Dienstherrn.

(3) 1Die Ausbildungsleiter und Ausbildungslei-
terinnen müssen die Voraussetzungen des Art. 14 
Abs. 2 oder 3 des Gesetzes über die Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bay-
ern (BayFHVRG) erfüllen. 2Bei Bedarf werden in den 
Ausbildungsbibliotheken berufserfahrene Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen zur Ausbildung eingesetzt, 
die ebenfalls die Voraussetzungen des Art. 14 Abs. 2 
oder 3 BayFHVRG erfüllen müssen.

(4) 1Die Praxismodule dienen dem exemplarischen 
Lernen und umfassen die Ausbildung am Arbeitsplatz 
und begleitende Fachgespräche. 2Die Studierenden sol-
len ihre fachtheoretischen Kenntnisse anwenden und 
berufspraktische Erfahrungen sammeln. 3Dies bezieht 
sich auf die Aufbau- und Ablauforganisation sowie das 
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gesamte bibliothekarische Tätigkeitsspektrum einer wis-
senschaftlichen Bibliothek. 4Die Praxismodule umfassen 
mindestens zwei informatorische Kurzpraktika im Ge-
samtumfang von sieben bis zwölf Wochen, eines davon 
an einer öffentlichen Bibliothek. 5Ein Teil des Kurzprak-
tikums kann auch im Ausland absolviert werden. 6Die 
informatorischen Kurzpraktika werden von der Ausbil-
dungsbibliothek in Abstimmung mit der Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern, 
Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen, vermittelt.

(5) Die Fachgespräche, die während der Praxismo-
dule stattfinden, sollen die gewonnenen Erkenntnisse 
der vorangegangenen fachtheoretischen Studienzei-
ten mit Bezug auf die Praxis der Ausbildungsbiblio-
thek wiederholen und vertiefen.

(6) Die Einzelheiten der Praxismodule wie z.B. 
die Ausbildung am Arbeitsplatz und Fachgespräche, 
regelt ein von der Staatsbibliothek im Einvernehmen 
mit der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 
und Rechtspflege in Bayern, Fachbereich Archiv- und 
Bibliothekswesen, aufgestellter Ausbildungsplan.

(7) 1Jeweils am Ende der beiden Praxismodule hat 
der Leiter oder die Leiterin der Ausbildungsbibliothek 
eine Bestätigung über die Ableistung der Studienzei-
ten mit einer Bewertung nach § 40 APO auszustellen. 
2Diese Bestätigung ist der Fachhochschule und der 
Staatsbibliothek jeweils spätestens zwei Wochen vor 
Beendigung eines Praxismoduls zuzuleiten.

§ 33

Prüfer und Prüferinnen, Prüfungsamt

(1) 1Als Prüfer und Prüferinnen können bestellt 
werden:

1. Dozenten und Dozentinnen der Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern, 
Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen,

2. Lehrbeauftragte innerhalb ihres Lehrauftrags,

3. Ausbildungsbeauftragte und Ausbildende.

2Die Prüfer und Prüferinnen müssen mindestens über 
die Qualifikation verfügen, die der durch die Prüfung 
festzustellenden Qualifikation entspricht.

(2) Bei der organisatorischen Abwicklung der Prü-
fungen wird die Fachhochschule für öffentliche Ver-
waltung und Rechtspflege in Bayern, Fachbereich Ar-
chiv- und Bibliothekswesen, von der Staatsbibliothek 
(Prüfungsamt) unterstützt.

§ 34

Module

(1) In den Theoriemodulen sind Modulprüfungen 
gemäß § 38 Abs. 3 APO in Verbindung mit § 42 APO 
entsprechend der Anlage abzulegen.

(2) 1Das Ableisten der Praxismodule wird von 
der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege in Bayern, Fachbereich Archiv- und 
Bibliothekswesen, auf der Grundlage der mit einer 
Bewertung versehenen Bestätigung nach § 32 Abs. 7 
und einer schriftlichen Dokumentation der Ausbil-
dungsinhalte vom zuständigen Prüfer bzw. von der 
zuständigen Prüferin festgestellt. 2Wird das Praxis-
modul mit „nicht ausreichend“ bewertet, so führen 
zwei vom Prüfungsausschuss der Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern, 
Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen, bestellte 
Prüfer oder Prüferinnen ein zusätzliches Gespräch 
mit der Dauer von 30  Minuten mit dem oder der 
Studierenden. 3Die in den Praxismodulen erzielten 
Ergebnisse gehen nicht in die Endnote ein, werden 
aber im Diploma Supplement ausgewiesen.

(3) 1Die Bachelorarbeit ist ein Modul mit einem 
Umfang von insgesamt zwölf Leistungspunkten. 2Es 
besteht aus einer schriftlichen Arbeit und einem Kol-
loquium. 3Das Kolloquium dauert 30 Minuten und er-
streckt sich dabei ausgehend vom Thema der Bache-
lorarbeit auf verwandte Themengebiete.

§ 35

Bestehen der Qualifikationsprüfung; 
 Gesamtprüfungsnote

(1) 1Die Gesamtprüfungsnote errechnet sich aus 
der Bachelorarbeit mit einer Gewichtung von 15 v. H., 
wobei das Kolloquium 25 v. H. und die schriftliche Ar-
beit 75 v. H. zählt, und den Theoriemodulen mit einer 
Gewichtung von 85 v. H. 2Dabei werden die Module 
nach dem auf ganze Prozentzahlen gerundeten Anteil 
der Leistungspunkte an der Summe der Leistungs-
punkte der Theoriemodule gewichtet. 3Die Gesamt-
prüfungsnote ist mit einer Dezimalstelle auszuweisen.

(2) Die Qualifikationsprüfung ist bestanden, wenn 
210 Leistungspunkte erzielt, die Praxismodule bestan-
den sowie die Theoriemodule und die Bachelorarbeit 
mit jeweils mindestens der Note „ausreichend“ be-
standen werden.

§ 36

Akademischer Grad (B.A.)

Nach bestandener Qualifikationsprüfung verleiht 
die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege in Bayern, Fachbereich Archiv- und Bib-
liothekswesen, den Absolventen und Absolventinnen 
den akademischen Grad Bachelor of Arts (B.A.).

Teil 5

Einstieg in der vierten Qualifikationsebene
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Abschnitt 1

Vorbereitungsdienst

§ 37

Zulassungsvoraussetzungen

1In den Vorbereitungsdienst können Bewerber und 
Bewerberinnen eingestellt werden, die ein Studium, das 
mit einer Ersten Staatsprüfung, einer Ersten Juristischen 
Prüfung, einem Diplom- oder Magisterabschluss oder 
einer vergleichbaren Qualifikation an einer Universität 
oder Kunsthochschule oder einem Masterabschluss ab-
schließt, mit Erfolg beendet haben. 2Darüber hinaus ist 
der Nachweis der Promotion erwünscht.

§ 38

Auswahl der Bewerber und Bewerberinnen

(1) Die Bewerber und Bewerberinnen werden 
nach ihrer wissenschaftlichen Qualifikation, die sich 
aus den in § 37 geforderten Nachweisen ergibt, nach 
ihrer persönlichen Eignung und mit Rücksicht auf den 
voraussichtlichen Bedarf an wissenschaftlichen Bib-
liothekaren und Bibliothekarinnen bestimmter Fach-
richtungen ausgewählt.

(2) 1Die persönliche Eignung der Bewerber und 
Bewerberinnen wird durch ein gesondertes, wissen-
schaftlich fundiertes Auswahlverfahren in Form ei-
nes Assessment-Centers (Art. 22 Abs. 1 Satz 2 LlbG) 
festgestellt, dessen Bestehen Voraussetzung für die 
Einstellung ist. 2Wird die Eignung festgestellt, ergibt 
sich die Rangfolge der zum Vorbereitungsdienst zu-
zulassenden Bewerber und Bewerberinnen nach dem 
Ergebnis der akademischen Abschlussprüfung.

(3) 1Die Zahl der Einladungen zum Assessment-
Center kann begrenzt werden; hierbei ist auf das 
Ergebnis der akademischen Abschlussprüfung abzu-
stellen. 2Die Dauer des Assessment-Centers soll drei 
Stunden je Bewerber oder Bewerberin nicht über-
steigen. 3Das Assessment-Center kann einmal wie-
derholt werden. 4Die früheste Möglichkeit dazu ist 
beim nächsten Vorbereitungsdienst gegeben, in dem 
Bedarf an der entsprechenden Fachrichtung besteht. 
5Die Geltungsdauer des Ergebnisses des Assessment-
Centers endet mit dem Abschluss des Einstellungs-
verfahrens für den jeweiligen Vorbereitungsdienst.

(4) Die Ausgestaltung des Auswahlverfahrens re-
gelt die Staatsbibliothek mit Zustimmung des Staats-
ministeriums in einem Leitfaden.

§ 39

Dauer und Gestaltung des Vorbereitungsdienstes

(1) 1Der Vorbereitungsdienst dauert zwei Jahre. 

2Er umfasst eine fachtheoretische und eine prakti-
sche Ausbildung von je einem Jahr nach einem von 
der Staatsbibliothek erstellten Ausbildungsplan. 
3Der Ausbildungsplan bedarf der Zustimmung des 
Staatsministeriums. 4Die Staatsbibliothek ist für die 
Referendare und Referendarinnen des Staates Er-
nennungsbehörde. 5Sie regelt die Durchführung des 
Vorbereitungsdienstes im Einzelnen und weist die 
Referendare und Referendarinnen den verschiedenen 
Ausbildungsabschnitten zu.

(2) 1Die praktische Ausbildung besteht aus einem 
Hauptpraktikum und mehreren Kurzpraktika. 2Das 
Hauptpraktikum mit einer Dauer von mindestens 
28  Wochen wird an einer Ausbildungsbibliothek des 
Staates (§ 7) abgeleistet. 3Die Kurzpraktika können in 
weiteren bibliothekarischen und bibliotheksrelevanten 
Einrichtungen abgeleistet werden. 4Ein Teil der Kurz-
praktika kann auch im Ausland absolviert werden.

§ 40

Ausbildungsgegenstände

(1) Die Ausbildung erstreckt sich insbesondere 
auf folgende Grundlagenfächer als Pflichtfächer:

1. Bibliotheks- und Informationswesen des In- und 
Auslands,

2. Akquisition von Informationsressourcen,

3. Medien- und Informationserschließung,

4. Bestands- und Informationsvermittlung,

5. Publikationswesen,

6. Bibliotheksbau, -einrichtung und -technik,

7. Informationstechnologie,

8. Management,

9. Bibliotheksrelevantes Recht,

10. Altes Buch und Geschichte des Bibliothekswesens.

(2) 1Die Ausbildung in den Grundlagenfächern 
wird durch Vertiefungskurse ergänzt. 2Die Referen-
dare und Referendarinnen sind verpflichtet, während 
der theoretischen Ausbildung mindestens vier Vertie-
fungskurse zu belegen.

(3) Die Referendare und Referendarinnen sind 
verpflichtet, neben der bibliotheksfachlichen Ausbil-
dung ihr im Hochschulstudium erworbenes Fachwis-
sen weiter zu pflegen und zu vertiefen.

§ 41

Berufspraktische Ausbildung
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1Die praktische Ausbildung ist dazu bestimmt, die 
Referendare und Referendarinnen in die Bibliotheks-
praxis einzuführen. 2Hierzu werden sie durch infor-
matorische Unterweisung und eigene Mitarbeit mit 
sämtlichen Arbeitsbereichen einer wissenschaftlichen 
Bibliothek vertraut gemacht. 3Parallel dazu sollen sie 
entsprechend dem wachsenden Stand ihrer Kenntnis-
se übliche Aufgaben der vierten Qualifikationsebene 
selbstständig wahrnehmen. 4Durch Projektarbeit sol-
len sie ihre Teamfähigkeit und ihre Fähigkeit zur ter-
mingebundenen Arbeit unter Beweis stellen.

§ 42

Bewertung der praktischen Ausbildung

(1) 1Für jeden Referendar und jede Referendarin 
ist am Ende der praktischen Ausbildung vom Lei-
ter oder von der Leiterin der Bibliothek, an der das 
Hauptpraktikum abgeleistet wurde, ein Zeugnis zu 
erstellen. 2Die Gesamtleistung jedes Referendars und 
jeder Referendarin ist mit einer Note nach § 28 APO zu 
bewerten. 3Das Zeugnis ist dem Referendar oder der 
Referendarin, bei Referendaren und Referendarinnen 
nichtstaatlicher Dienstherren auch der jeweiligen Er-
nennungsbehörde bekannt zu geben. 4Das Zeugnis ist 
der Staatsbibliothek unverzüglich zuzuleiten.

(2) 1Das Ausbildungsziel ist nicht erreicht, wenn 
die Note schlechter als „ausreichend“ ist. 2In diesem 
Fall ist von der Ernennungsbehörde zu entscheiden, 
ob der Vorbereitungsdienst verlängert wird. 3Er soll 
nicht verlängert werden, wenn der Referendar oder 
die Referendarin wiederholt das Ziel eines Ausbil-
dungsabschnitts nicht erreicht hat.

§ 43

Fachtheoretische Ausbildung

In der fachtheoretischen Ausbildung sind die Re-
ferendare und Referendarinnen verpflichtet, an den 
Ausbildungsveranstaltungen wie insbesondere Kur-
sen, Übungen, Seminaren und Exkursionen teilzu-
nehmen und die gestellten Referate und geforderten 
gleichwertigen Leistungen anzufertigen.

Abschnitt 2

Qualifikationsprüfung

§ 44

Durchführung der Prüfung, Prüfungsamt

(1) 1Zur schriftlichen und mündlichen Prüfung 
nach §§ 45 und 48 wird zugelassen, wer die berufs-
praktische Ausbildung nach § 41 mit Erfolg abgeleis-
tet hat. 2§ 25 Sätze 3 und 4 gelten entsprechend.

(2) Bei der Staatsbibliothek wird zur Unterstützung 

des Prüfungsausschusses ein Prüfungsamt eingerichtet.

§ 45

Schriftliche Prüfung

Die schriftliche Prüfung besteht aus drei vierstün-
digen Aufsichtsarbeiten zum Stoff der in § 40 Abs. 1 
aufgeführten Grundlagenfächer.

§ 46

Ergebnis der schriftlichen Prüfung

1Für die schriftliche Prüfung wird eine Gesamtno-
te gebildet. 2Diese errechnet sich aus der Summe der 
Einzelnoten geteilt durch drei.

§ 47

Schriftliche Leistungen der  
fachtheoretischen Ausbildung

(1) Die schriftlichen Leistungen der fachtheoreti-
schen Ausbildung bestehen aus zwei schriftlich aus-
zuarbeitenden Referaten oder gleichwertigen Leis-
tungen aus dem Stoff der Grundlagenfächer oder der 
in den Vertiefungskursen behandelten Gebiete.

(2) Für die Bildung der Gesamtnote gilt § 46 ent-
sprechend.

§ 48

Mündliche Prüfung

Die Prüfungskommission für die mündliche Prü-
fung besteht aus dem vorsitzenden Mitglied des Prü-
fungsausschusses und vier weiteren Mitgliedern, die 
vom Prüfungsausschuss bestellt werden.

§ 49

Gesamtprüfungsnote

Die Gesamtprüfungsnote errechnet sich aus der 
Summe der sechsfachen Gesamtnote der schriftlichen 
Prüfung, der zweifachen Gesamtnote der schriftlichen 
Leistungen der fachtheoretischen Ausbildung und der 
zweifachen Note der mündlichen Prüfung geteilt durch 
zehn.

§ 50

Bibliotheksassessor und Bibliotheksassessorin

Wer die Prüfung bestanden hat, ist berech-
tigt, die Bezeichnung „Bibliotheksassessor“ bzw. 
„Bibliotheks assessorin“ zu führen.
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Teil 6

Ausbildungsqualifizierung

§ 51

Zuständigkeit, öffentliche Bekanntmachung

(1) Die Staatsbibliothek führt bei Bedarf das Zulas-
sungsverfahren zur Ausbildungsqualifizierung durch.

(2) 1Das Staatsministerium gibt den Termin, die 
Meldefristen und die Teilnahmevoraussetzungen für 
das Zulassungsverfahren durch Veröffentlichung im 
Bayerischen Staatsanzeiger bekannt. 2Dabei soll an-
gegeben werden, wie viele Beamte und Beamtinnen 
von den obersten Dienstbehörden zur Ausbildungs-
qualifizierung zugelassen werden.

§ 52

Meldung zum Zulassungsverfahren

(1) Beamte und Beamtinnen im fachlichen Schwer-
punkt Bibliothekswesen können sich zur Teilnahme 
am Zulassungsverfahren auf dem Dienstweg melden.

(2) Die Beamten und Beamtinnen können mehr-
mals, höchstens jedoch insgesamt dreimal, am Zulas-
sungsverfahren teilnehmen.

(3) Das Ergebnis des Zulassungsverfahrens hat bis 
zur Ausschreibung eines neuen Zulassungsverfahrens 
Gültigkeit.

§ 53

Gestaltung des Zulassungsverfahrens

(1) Das Zulassungsverfahren zur Ausbildungs-
qualifizierung für die Ämter ab der zweiten Qualifika-
tionsebene besteht aus einem Prüfungsgespräch.

(2) Das Zulassungsverfahren zur Ausbildungs-
qualifizierung für die Ämter ab der dritten Qualifikati-
onsebene besteht aus einem schriftlichen Teil und aus 
einem Prüfungsgespräch.

(3) 1Zur Durchführung des Zulassungsverfahrens 
bestellt das Staatsministerium auf Vorschlag der Staats-
bibliothek einen Prüfungsausschuss aus drei Mitglie-
dern für die Dauer von drei Jahren und bestimmt das 
vorsitzende Mitglied. 2Das vorsitzende Mitglied muss 
mindestens ein Amt der Besoldungsgruppe A  14 im 
fachlichen Schwerpunkt Bibliothekswesen innehaben. 
3Beim Zulassungsverfahren für die Ausbildungsquali-
fizierung für die Ämter ab der zweiten Qualifikations-
ebene muss mindestens ein weiteres Mitglied mindes-
tens ein Amt der Besoldungsgruppe A 7 im fachlichen 
Schwerpunkt Bibliothekswesen innehaben. 4Beim Zu-
lassungsverfahren für die Ausbildungsqualifizierung 
für die Ämter ab der dritten Qualifikationsebene muss 

mindestens ein Mitglied mindestens ein Amt der Besol-
dungsgruppe A 10 im fachlichen Schwerpunkt Biblio-
thekswesen innehaben. 5Für das vorsitzende Mitglied 
und für jedes weitere Mitglied des Prüfungsausschus-
ses werden Stellvertretungen mit der jeweils gleichen 
Qualifikation bestimmt.

(4) Bei der Durchführung des Zulassungsverfah-
rens sind die Prüfungsbestimmungen der §§ 11 bis 
15 entsprechend anzuwenden, soweit im Folgenden 
nichts Abweichendes bestimmt ist.

(5) 1Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Zulas-
sungsverfahren zur Ausbildungsqualifizierung für die 
Ämter ab der dritten Qualifikationsebene haben ange-
messene Kenntnisse in mindestens einer Fremdspra-
che nachzuweisen. 2Angemessene Kenntnisse liegen 
vor, wenn diese Fremdsprache in mindestens drei auf-
steigenden Jahrgangsstufen geführt und in der dritten 
oder in einer weiteren aufsteigenden Jahrgangsstufe 
mindestens die Note „ausreichend“ erzielt wurde. 
3Soweit diese Voraussetzungen nicht vorliegen, ha-
ben die Bewerber eine schriftliche Übersetzung ins 
Deutsche von mindestens 90 Minuten Dauer in einer 
Fremdsprache ihrer Wahl zu bearbeiten; dabei muss 
mindestens die Note „ausreichend“ erzielt werden. 
4Die Prüfung wird von der Staatsbibliothek abgenom-
men. 5Angemessene Kenntnisse einer Fremdsprache 
liegen ebenso vor, wenn ein Bewerber bzw. eine Be-
werberin eine Prüfung gemäß des Gemeinsamen Eu-
ropäischen Referenzrahmens (GER) mit Kompetenz-
stufe A2 erfolgreich abgeschlossen hat.

§ 54

Prüfungsgespräch

(1) Das Prüfungsgespräch soll Aufschluss geben 
über Denkvermögen und geistige Beweglichkeit, 
sprachliche Ausdrucksfähigkeit und das Verständnis 
der Beamten und Beamtinnen für die Aufgaben der 
Ämter ab der nächsthöheren Qualifikationsebene.

(2) Das Prüfungsgespräch dauert 45 Minuten und 
erstreckt sich auf Grundkenntnisse in

1. Bibliothekswesen im Überblick,

2. Bibliotheksverwaltung,

3. Informationsinfrastruktur und -technik.

(3) 1Der Prüfungsausschuss erteilt für jedes Prü-
fungsgebiet eine Note nach § 28 APO. 2Die Gesamt-
note des Prüfungsgesprächs errechnet sich aus der 
Summe der Einzelnoten geteilt durch drei.

§ 55

Schriftliche Prüfung

1Im schriftlichen Teil bearbeiten die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen eine zweistündige Aufgabe aus 
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Fragen, die auf den Nachweis von Kenntnissen und 
Fähigkeiten für die spätere Berufsarbeit abzielen, und 
Fragen aus dem Allgemeinwissen unter besonderer 
Berücksichtigung staatsbürgerlicher Kenntnisse. 2Die 
Aufgabe kann aus mehreren Teilen bestehen und 
Testverfahren einschließen, die dem Ziel des Zulas-
sungsverfahrens entsprechen.

§ 56

Ergebnis des Zulassungsverfahrens

(1) Das Zulassungsverfahren zur Ausbildungs-
qualifizierung für die Ämter ab der zweiten Qualifi-
kationsebene ist erfolgreich abgeschlossen, wenn im 
Prüfungsgespräch mindestens die Gesamtnote „aus-
reichend” erreicht wird.

(2) 1Das Zulassungsverfahren zur Ausbildungs-
qualifizierung für die Ämter ab der dritten Qualifikati-
onsebene ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die Ge-
samtprüfungsnote mindestens „ausreichend“ beträgt 
und die gemäß § 53 Abs. 5 erforderlichen Fremdspra-
chenkenntnisse nachgewiesen sind. 2Die Gesamtprü-
fungsnote errechnet sich aus der Summe der Note der 
schriftlichen Prüfung nach § 55 und der Gesamtnote 
des Prüfungsgesprächs nach § 54 Abs. 3 geteilt durch 
zwei.

(3) 1Auf Grund der Gesamtprüfungsnote setzt die 
Staatsbibliothek für jeden Teilnehmer und jede Teil-
nehmerin, der bzw. die das Zulassungsverfahren er-
folgreich abgeschlossen hat, eine Platzziffer fest. 2Bei 
gleicher Gesamtprüfungsnote erhält der Teilnehmer 
oder die Teilnehmerin mit der besseren Gesamtnote 
im Prüfungsgespräch die bessere Platzziffer.

(4) Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Zu-
lassungsverfahren werden über das Ergebnis und den 
erreichten Ranglistenplatz schriftlich unterrichtet.

§ 57

Zulassung zur Ausbildungsqualifizierung

Über die Zulassung zur Ausbildungsqualifizie-
rung entscheidet unbeschadet der laufbahnrechtli-
chen Voraussetzungen (§ 37 Abs. 2 LlbG) der Dienst-
herr nach Bedarf und Rangliste.

Teil 7

Schlussvorschriften

§ 58

Übergangsregelung

Für Anwärter und Anwärterinnen, die den Vor-
bereitungsdienst vor dem 1. Oktober 2015 begonnen 
haben, finden weiterhin die bis zum Ablauf des 30. 
September 2015 geltenden Zulassungs-, Ausbildungs- 
und Prüfungsordnungen Anwendung.

§ 59

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2015 in 
Kraft.

(2) Mit Ablauf des 30. September 2015 treten au-
ßer Kraft:

1. die Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für den mittleren Bibliotheksdienst bei den 
wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken 
(ZAPOmBiblD) vom 24. Februar 2000 (GVBl S. 81, 
BayRS 2038-3-4-10-1-1-K), zuletzt geändert durch 
§ 1 Nr. 130 der Verordnung vom 22. Juli 2014 
(GVBl S. 286),

2. die Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für den gehobenen Bibliotheks-
dienst bei den wissenschaftlichen Bibliotheken 
 (ZAPOgBiblD) vom 10. Juli 2006 (GVBl S. 419, 
BayRS 2038-3-4-10-2-K), zuletzt geändert durch 
§ 1 Nr. 131 der Verordnung vom 22. Juli 2014 
(GVBl S. 286),

3. die Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für den höheren Bibliotheksdienst bei den 
wissenschaftlichen Bibliotheken (ZAPOhBiblD) 
vom 9. Dezember 2003 (GVBl S. 925,  BayRS  
2038-3-4-10-3-K), zuletzt geändert durch § 1 Nr. 132 
der Verordnung vom 22. Juli 2014  (GVBl S. 286).

München, den 1. September 2015

Bayerisches Staatsministerium  
des Innern, für Bau und Verkehr

Joachim  H e r r m a n n ,  Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium  
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Dr. Ludwig  S p a e n l e ,  Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium  
des Innern, für Bau und Verkehr

Joachim Her r ma n n 
Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium  
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Dr. Ludwig Spaen le 
Staatsminister



KWMBl. Nr. 15/2015 218342 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 11/2015

Semes-

ter
Nr. Modul – Pflicht- bzw. Mindestinhalt ECTS SWS

Prüfung und Prüfungs- 

dauer in Minuten

1. I.1 Strukturen des Bibliothekswesens im Kontext der 
Wissenschaft

    9   7 K 120 oder R 20 oder M 20

II.1 Bestandsmanagement     5   4 K 120
II.2 Erschließung I     7   5,5 K 120
III.1 Benutzung und Service     5   4 K 120
III.2 Informationsressourcen I     7   5,5 K 120 oder R 20 oder M 20
IV.1 Grundlagen der IT in Bibliotheken     5   4 M 20 oder K 120

Leistungspunkte   38 30

2. VII.1 Praktikum I   33 Pb (ca. 10 Seiten DIN A4)
Leistungspunkte   33

3. I.2 Strukturen des Informationswesens     5   4 H oder K 120 oder M 20
I.3 Medienkunde (semesterübergreifend)     7   5,5 Siehe 4. Semester
II.3 Erschließung II (semesterübergreifend)     7   5,5 Siehe 4. Semester
III.3 Informationsressourcen II (semesterübergreifend)     3   2 Siehe 4. Semester
III.4 Informationsvermittlung (semesterübergreifend)     2   1,5 Siehe 4. Semester
IV.2 IT-Administration     6   4,5 K 120
VI.1 Berufsbezogene Schlüsselqualifikationen  

(semesterübergreifend)
    7   5,5 Siehe 4. Semester

Leistungspunkte   37 28,5

4. I.3 Medienkunde (semesterübergreifend)     5   5,5 K 180
II.3 Erschließung II (semesterübergreifend)     8   5,5 K 300
III.3 Informationsressourcen II (semesterübergreifend)     3   2 R 20 oder K 120
III.4 Informationsvermittlung (semesterübergreifend)     6   4,5 K 180
VI.1 Berufsbezogene Schlüsselqualifikationen (semes-

terübergreifend)
    8   5,5 R 30 oder K 120

VII.3 Praxisorientiertes Teamprojekt     5   0,5 Pa oder R  
(ca. 5 Seiten DIN A4)

Leistungspunkte   35 23,5

5. VII.2 Praktikum II   30 Pb (ca. 10 Seiten DIN A4)
VIII.1 Bachelor-Modul (semesterübergreifend)     3 Siehe 6. Semester

Leistungspunkte   33

6. 
I.4

IV.3

Wahlpflichtmodul:

Historische Bibliotheksbestände
oder

IT-Management

    6   4,5
K 120 oder H

K 120 oder R
III.5 Digitale Bibliotheken     5   4 K 180
V.1 Management und Recht in Bibliotheken   14 10,5 K 300
VIII.1 Bachelor-Modul (semesterübergreifend)     9   1 Benotete wissenschaftliche 

Arbeit und benotetes Kollo-
quium

Leistungspunkte   34 20

1. – 6. Leistungspunkte gesamt 210

Modulbegleitende Prüfungen:
R = Referat
Pa = Projektarbeit

Erläuterungen
SWS = Semesterwochenstunden

Modulabschließende Prüfungen:
K = Klausur
M = Mündliche Prüfung
H = Hausarbeit
Pb = Praktikumsbericht

Anlage
(zu § 30 Abs. 3 Satz 3)

Module des Fachstudiums
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richtshilfe teilnehmen, soweit zwingende dienstliche 
Belange nicht entgegenstehen; zwingende dienstliche 
Belange stehen insbesondere dann entgegen, wenn 
bei der jeweiligen Schulart beziehungsweise in der 
 jeweiligen Fächerverbindung ein Mangel an Bewer-
bern besteht oder absehbar ist.

2. 1Das Freistellungsmodell ist für Lehrkräfte und För-
derlehrkräfte vorgesehen, die keine Funktion, ins-
besondere als Schulleiterin oder Schulleiter, Schul-
leiterstellvertreterin oder Schulleiterstellvertreter, 
Seminarleiterin oder Seminarleiter, Seminarlehrerin 
oder Seminarlehrer, ausüben. 2Soll die Freistellung 
direkt vor dem gesetzlichen Ruhestand oder dem 
 Antragsruhestand erfolgen, können auch die in Satz 1 
genannten Funktionsträgerinnen und Funktionsträger 
am Freistellungsmodell teilnehmen.

3. 1Es können auch zuvor Teilzeitbeschäftigte am Frei-
stellungsmodell teilnehmen. 2Hier kommt es zu einer 
Neufestsetzung der maßgeblichen Teilzeitquote. 3Bei 
Beschäftigten im Arbeitnehmerverhältnis ist in einer 
arbeitsvertraglichen Vereinbarung festzulegen, mit 
welchem Arbeitszeitumfang die oder der Beschäftigte 
während der Gesamtdauer des Freistellungsmodells 
als teilzeitbeschäftigt gilt sowie welche Zeiten als 
 Arbeitsphase und als Freistellungsphase bestimmt 
sind.

4. 1Die Teilzeitbeschäftigung (einschließlich des Frei-
stellungszeitraums) muss abgeschlossen sein, wenn 
die Lehrkraft bzw. die oder der Beschäftigte die Alters-
grenze gemäß Art. 62 Satz 1 und 2 BayBG in Verbin-
dung mit Art. 143 BayBG erreicht beziehungsweise das 
Arbeitsverhältnis durch Erreichen der Altersgrenze 
 endet (§ 44 Nr. 4 TV-L); gleiches gilt für den Antrags-
ruhestand nach Art. 64 BayBG. 2Die Teilzeitbeschäf-
tigung darf sich nicht mit einer Altersteilzeit nach 
Art. 91 BayBG beziehungsweise nach dem Tarifvertrag 
zur Regelung der Altersteilzeitarbeit vom 5. Mai 1998 
in der jeweils geltenden Fassung überschneiden.

5. Der Bewilligungszeitraum kann bis zu zehn Jahre ent-
sprechend folgenden Rahmenbedingungen umfassen:

5.1 Für die möglichen Freistellungsmodelle gelten folgen-
de Maßgaben:

– Der Gesamtbewilligungszeitraum kann drei bis 
zehn Jahre umfassen,

– die Teilzeitquote während des Gesamtbewilligungs-
zeitraums darf die Hälfte der regelmäßigen Unter-
richtspflichtzeit/Arbeitszeit nicht unterschreiten, und

– die Freistellungsphase umfasst ein oder zwei Jahre, 
jeweils beginnend mit dem 1. August eines Jahres. 
Nur wenn die Freistellungsphase unmittelbar dem 
Ruhestand vorausgeht, kommt auch eine längere 
Freistellungsphase (bis zu fünf Jahre) in Betracht.

5.2 Varianten, auch mit weniger als einer Gesamtdauer 
von drei Jahren oder mit dem Ende der Freistellung 
zum Schulhalbjahr sowie unmittelbar anschließen-
dem Ruhestand, können im Rahmen der gesetzlichen 

2030.5.2-K

Freistellungsjahr für Beschäftigte  
an staatlichen Schulen

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

vom 8. Oktober 2015, Az.: II.5-BP4004-6b.125 785

I. Allgemeines
1In Art. 88 Abs. 4 des Bayerischen Beamtengesetzes 
(BayBG) ist vorgesehen, dass die Bewilligung einer Teil-
zeitbeschäftigung bis auf die Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit in der Weise zugelassen werden kann, dass 
zunächst während eines Teils des Bewilligungszeitraums 
die Arbeitszeit bis zur regelmäßigen Arbeitszeit erhöht und 
diese Arbeitszeiterhöhung während des unmittelbar da
ran anschließenden Teils des Bewilligungszeitraums durch 
eine entsprechende Ermäßigung der Arbeitszeit oder durch 
eine ununterbrochene volle Freistellung vom Dienst aus-
geglichen wird. 2Der gesamte Bewilligungszeitraum dieser 
Teilzeitbeschäftigung darf höchstens zehn Jahre betragen.
3Diese Art der Teilzeitbeschäftigung ist auch für 
 Beschäftigte im Arbeitnehmerverhältnis möglich.
4Im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finan-
zen, für Landesentwicklung und Heimat wird hierzu Fol-
gendes bestimmt:
5Eine Teilzeitbeschäftigung nach Art. 88 Abs. 4 BayBG 
(Freistellungsmodell) wird für Lehrkräfte aller Schul arten 
sowie für Förderlehrkräfte und Personal für heilpädagogi-
sche Unterrichtshilfe zugelassen. 6Das Freistellungs modell 
ist eine besondere Form der Teilzeitbeschäftigung. 7Ihre 
Besonderheit besteht darin, dass die Arbeitszeit nicht – 
wie sonst üblich – über den gesamten Bewilligungszeit-
raum hinweg gleichmäßig reduziert wird. 8Die Beschäf-
tigung erfolgt vielmehr zunächst in einem  Umfang, der 
über demjenigen der genehmigten Teilzeit liegt. 9Im 
letzten Teil entfällt die Unterrichtsverpflichtung und 
 damit die  Arbeitszeit völlig (Freistellungszeitraum). 10Die 
durchschnitt liche Beschäftigung erreicht auf diese Weise 
über die  Gesamtlaufzeit das Maß der genehmigten Teilzeit. 
11Der bzw. die Beschäftigte ist jedoch während der gesam-
ten Laufzeit teilzeitbeschäftigt und wird auch entsprechend 
besoldet/vergütet. 12Die Besoldung/Vergütung wird daher 
während der gesamten Laufzeit gleichmäßig verringert. 
13Auch während des Freistellungszeitraums werden die 
verminderten Bezüge gezahlt.
14Eine Teilzeitbeschäftigung nach Art. 88 Abs. 4 BayBG 
führt nicht zu einer Ausnahme von einem verpflichtenden 
Arbeitszeitkonto nach Art. 87 Abs. 3 BayBG.
15Dieses Modell ist einstellungsrelevant; die frei werden-
den Stellenbruchteile werden für zusätzliche Einstellungen 
während des Freistellungszeitraums verwendet.

II. Freistellungsmodell

A. Dienstrechtliche Voraussetzungen

1. Am Freistellungsmodell können alle Lehrkräfte und 
Förderlehrkräfte im Beamten oder Arbeitnehmerver-
hältnis sowie Personal für heilpädagogische Unter-

II. Bekanntmachungen des Bayerischen Staatsministeriums 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
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3Bei Erkrankung von Arbeitnehmerinnen oder Arbeit-
nehmern über den Zeitraum der Entgeltfortzahlung 
hinaus ist für die Teilzeitbeschäftigung eine neue 
arbeitsvertragliche Vereinbarung zu treffen; dabei 
müssen die Arbeits- und Freistellungsphase unter Aus-
klammerung der Ausfallzeiten neu in ein Verhältnis 
zueinander gesetzt werden.
4Bei Beamtinnen und Beamten kann eine ausgleichs-
pflichtige Arbeitszeit in den Fällen des § 8b Abs. 1 
Satz 1 Arbeitszeitverordnung (AzV) nicht angespart 
werden. 5Die Arbeitsphase verlängert sich entspre-
chend, soweit sie nicht aus zwingenden dienst lichen 
Gründen oder auf Antrag der Beamtin oder des 
 Beamten vorzeitig beendet wird; für diesen Fall sind 
die Regelungen in Abschnitt D Nr. 11 maßgebend.

10. 1Tritt einer der in § 8b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 AzV 
genannten Fälle während der Freistellungsphase ein, 
verlängert sich diese um den entsprechenden Zeit-
raum. 2Die Regelungen in Abschnitt D Nr. 11 bleiben 
unberührt.

D. Vorzeitige Beendigung/ 
Widerruf der Teilzeitbeschäftigung

11. 1Ein Widerruf der gewährten Arbeitszeitreduzierung 
kann während der Laufzeit des Freistellungsmodells 
nur bei Beendigung des Beamtenverhältnisses, bei 
Dienstherrenwechsel, bei Gewährung von Urlaub nach 
Art. 90 Abs. 1 Nr. 2 BayBG oder in Härtefällen erfolgen, 
in denen die Fortsetzung der Teilzeitbeschäftigung der 
Beamtin oder dem Beamten nicht mehr zumutbar ist. 
2In diesen genannten Fällen, welche die vorgesehene 
Abwicklung des Freistellungsmodells ganz oder teil-
weise unmöglich machen, hat der Widerruf zwingend 
zu erfolgen. 3Die gewährte Arbeitszeitreduzierung ist 
für die gesamte Laufzeit in demjenigen Umfang zu wi-
derrufen, dass die Beamtin oder der Beamte so gestellt 
wird, als ob sie oder er die im Verlauf der Ansparphase 
eingebrachte Arbeitszeit gleichmäßig verteilt über den 
Bewilligungszeitraum bis zum Störfall erbracht hätte.

Beispiel: Ein Beamter wählt ein Freistellungs-
modell mit einer Laufzeit von 4 Jahren und 
einer Teilzeitquote von ¾. Nach 3 ½ Jahren 
(3 Jahre Vollbeschäftigung, ½ Jahr Freistellung) 
 erfolgt der Widerruf. Die vom Beamten erbrach-
te  Arbeitsleistung von 3 Jahren (entsprechend 
300 %) ist auf die bisherige Laufzeit von 3 ½ Jah-
ren zu verteilen. Das ergibt eine durchschnitt-
liche Arbeitsleistung von 85,714 %. Das ent-
spricht der Teilzeitquote, auf die der  Beamte 
durch den Widerruf gesetzt werden soll, für die 
ihm die Leistungen des Dienstherrn gewährt 
werden sollen. Die bisher gewährte Arbeitszeit-
reduzierung von 25 % ist daher im Umfang von 
10,714 % zu widerrufen.

Im genannten Beispielsfall würde der Beamte 
daher rückwirkend zu einem zu 85,714 % teilzeit-
beschäftigten Beamten. Ziel dieser statusrecht-
lichen Rückabwicklung ist es, den betroffenen 
Beamten rückwirkend so zu stellen, wie es der 
tatsächlich geleisteten Arbeitszeit entspricht. Die 
besoldungsrechtliche Folge dieser Maßnahme ist 
die Nachzahlung der Bezüge für die zusätzliche 
Dienstleistung.

 Bestimmungen nach einer Prüfung im Einzelfall 
 zugelassen werden.

6. Änderungen einer bewilligten Teilzeitbeschäftigung, 
insbesondere hinsichtlich ihres Umfangs und ihrer 
Dauer, sind ebenso wie die Rückkehr zur Vollbeschäf-
tigung vor Ablauf des festgesetzten Zeitraums grund-
sätzlich nicht möglich; Ausnahmen hiervon sind nur 
nach Maßgabe von Abschnitt D Nr. 11 möglich.

7. 1Sofern die Freistellungsphase nicht unmittelbar dem 
Ruhestand vorausgeht, kehren die Beschäftigten nach 
Ablauf der Freistellungsphase  soweit möglich an die 
bisherige Schule zurück. 2Wurde eine längere Frei-
stellungsphase als ein Jahr vereinbart, muss damit 
gerechnet werden, dass dies ggf. zu einer Versetzung 
an eine andere Schule führt.
3Bei notwendigen Personalveränderungen werden die 
zuvor freigestellten Beschäftigten wie alle anderen Be-
schäftigten in die Auswahlüberlegungen einbezogen.

4Soweit für die Zeit nach dem Ende des Freistellungs-
modells eine weitere Teilzeitbeschäftigung beantragt 
wird, ist hierüber neu zu entscheiden.

B. Besoldungs- und versorgungsrechtliche/ 
Tarifrechtliche Auswirkungen

8. 1Die Beschäftigten sind während der gesamten Lauf-
zeit des Freistellungsmodells Teilzeitbeschäftigte. 
2Ihre besoldungs- und versorgungs-/tarifrechtlichen 
Ansprüche richten sich daher nach den für Teilzeit-
beschäftigte geltenden Bestimmungen. 3Das führt im 
Einzelnen zu folgenden Konsequenzen:

8.1 1Die Bezüge werden während des gesamten Zeitrau-
mes der Teilzeitbeschäftigung entsprechend der neu 
festgesetzten Teilzeitquote anteilig verringert. 2Die 
Inanspruchnahme der Freistellungsphase führt bei 
Arbeitnehmern nicht zu einem Hinausschieben der 
Stufen der Entgelttabelle.

8.2 Die Berechnung der jährlichen Sonderzahlung/Jah-
ressonderzahlung und der vermögenswirksamen 
Leistungen erfolgt nach den für teilzeitbeschäftigte 
Beamtinnen und Beamte/Arbeitnehmerinnen und 
 Arbeitnehmer geltenden Bestimmungen.

8.3 Der Beihilfeanspruch bleibt für Beamtinnen und Be-
amte in vollem Umfang während der gesamten Zeit 
der Teilzeitbeschäftigung (auch während des Freistel-
lungszeitraums) bestehen.

8.4 Die Zeit der Teilzeitbeschäftigung ist für Beamtinnen 
und Beamte nur zu dem Teil ruhegehaltfähig, der dem 
Verhältnis der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeits-
zeit entspricht (Art. 24 Abs. 1 Bayerisches Beamten-
versorgungsgesetz).

C. Sonstige Auswirkungen

9. 1Vorbehaltlich der in Nr. 9 Abs. 2 und 3 und Nr. 10 dar-
gestellten Fälle wird die Teilzeitbeschäftigung durch 
Mutterschutz und Dienst- bzw. Arbeitsunfähigkeit 
nicht verändert. 2Dadurch bedingte Abwesenheiten 
führen weder zur Verlängerung des Zeitraums der 
 Arbeitsphase noch zu einer Verkürzung beziehungs-
weise Verlängerung der Freistellungsphase.
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4Bei Beschäftigten im Arbeitnehmerverhältnis gelten 
diese Regelungen entsprechend.

5Haushaltsrechtlich ist bei Störfällen die VV Nr. 2 zu 
Art. 49 BayHO maßgebend.

III. Verfahren

1Anträge auf Teilzeitbeschäftigung nach Art. 88 Abs. 4 
BayBG sind jeweils zum 1. August eines Jahres bzw. zum 
Schulhalbjahr zu stellen. 2Die Anträge sind zuvor jeweils 
bis spätestens 1. Mai bzw. zum 1. November auf dem 
Dienstweg der Ernennungsbehörde vorzulegen.

3Bei den Grundschulen, Mittelschulen und Förderschu-
len sowie Schulen für Kranke verbleibt es bei den Ter-
minen wie bei allgemeinen Anträgen auf Beurlaubung 
oder Teilzeitbeschäftigung (für den Beginn des Freistel-
lungsmodells zum Schuljahresbeginn) bzw. nach Unter-
richtsbeginn (für den Beginn des Freistellungsmodells 
zum Schulhalbjahr); die genauen Termine werden jeweils 
 bekanntgegeben.

IV. Inkrafttreten, Aufhebung von Vorschriften

1. Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom  
1. August 2015 in Kraft.

2. Mit Ablauf des 31. Juli 2015 tritt die Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus über das Freistellungsjahr für Beschäftigte an 
staatlichen Schulen vom 19. April 2001  (KWMBl. I 
S.  94), die zuletzt durch Bekanntmachung vom  
15. Dezember 2014 (KWMBl. 2015 S. 7) geändert wor-
den ist, außer Kraft.

Elfriede Oh r nb er ger  
Ministerialdirigentin

2230.1.1.1-K

Durchführungshinweise zum Umgang  
mit Schülerunterlagen

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

vom 13. Oktober 2015, Az. II.1-BS4310.1/1/1/4

Präambel

Für einen einheitlichen Vollzug der Schülerunterlagenver-
ordnung (SchUntV) vom 1. Oktober 2015 (GVBl. S. 349), in 
der jeweils geltenden Fassung wird nachfolgende Bekannt-
machung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung 
und Kultus, Wissenschaft und Kunst erlassen:

1. Geltungsbereich

(vgl. § 1 SchUntV)
1Diese Bekanntmachung gilt für alle Schulen im 
Geltungsbereich der SchUntV. 2Staatlich anerkannte 
Ersatzschulen sind bei den Regelungen hinsichtlich 
Schülerunterlagen nach § 2 Satz 2 Nr. 1 Buchst. b bis e 
und Nr. 2 SchUntV unmittelbar betroffen;  unberührt 
bleiben Vorgaben, die sich aus anderen Bestimmun-

gen des BayEUG und der Schulordnungen ergeben. 
3Den staatlich anerkannten Ersatzschulen außerhalb 
ihrer Tätigkeit als Beliehene sowie allen anderen pri-
vaten Schulen wird die entsprechende Anwendung 
dieser Bekanntmachung empfohlen.

2. Schülerunterlagen

(vgl. § 2 SchUntV)

2.1 1Die Aufzählung in § 2 Satz 2 SchUntV legt abschlie-
ßend und schulartübergreifend fest, welche Unter-
lagen generell als Schülerunterlagen geführt werden 
dürfen. 2Welche Schülerunterlagen in den jeweiligen 
Schularten konkret geführt werden müssen, richtet 
sich weiterhin nach den schulartspezifischen Bestim-
mungen.

2.2 1Die Schülerakte ist an öffentlichen Schulen in 
 Papierform zu führen, eine ausschließlich elektroni-
sche Aktenführung ist nicht zulässig. 2Elektronische 
Hilfsmittel zur Erstellung dieser Schülerunterlagen 
dürfen verwendet werden, soweit dies datenschutz-
rechtlich zulässig ist. 3Es muss jedoch sichergestellt 
sein, dass regelmäßig Ausdrucke in die Schülerakte 
genommen werden und solche Ausdrucke spätes-
tens am Ende des jeweiligen Schuljahres sich in der 
 Schülerakte befinden.

2.3 1Das Schülerstammblatt (vgl. Muster in Anlage I) 
und der Schullaufbahnbogen (vgl. Muster in Anla-
ge II) entsprechen im Wesentlichen dem Schüler-
bogen nach der Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über 
den Schülerbogen (§ 24 Allgemeine Schulordnung) 
vom 30. Mai 1975 (KMBl. I S. 1474), welche durch 
 Bekanntmachung vom 12. Januar 1976 (KMBl. I 
S. 32) geändert wurde. 2Die Muster in Anlagen I 
und II sind für alle ab dem Schuljahr 2016/2017 neu 
anzulegenden Schülerunterlagen anzuwenden. 3Das 
Schülerstammblatt bildet das Deckblatt der Schüler-
akte.
4Das Schülerstammblatt und der Schullaufbahn-
bogen werden grundsätzlich von der Grundschule 
oder der Förderschule (Grundschulstufe) erstellt und 
begleiten die Schülerin bzw. den Schüler während 
der gesamten Schullaufbahn. 5Bei einem Wech-
sel von einer Schule außerhalb Bayerns, von einer 
 Ersatzschule oder einer Ergänzungsschule werden 
von der aufnehmenden Schule das Schülerstamm-
blatt und der Schullaufbahnbogen erstellt. 6Auf dem 
Schülerstammblatt werden die Aufbewahrungs-
höchstfristen nach § 5 SchUntV vermerkt. 7Etwai-
ge Besonderheiten hinsichtlich der Erziehungs-
berechtigung (wie etwa geteiltes Sorgerecht) sind 
zu vermerken; entsprechende Schreiben (wie etwa 
familiengerichtliche Sorgerechtsbeschlüsse) zu den 
Schülerunterlagen zu nehmen.

2.4 1Zeugnisse im Sinne des § 2 Satz 2 Nr. 1 Buchst. b 
SchUntV, die das Abschlusszeugnis oder die 
 Abschlusszeugnisse ersetzen, sind – nach den 
 Bestimmungen der jeweiligen Schulordnung – das 
letzte Jahreszeugnis mit Bemerkung, ein Abschluss- 
oder Entlassungszeugnis, eine Bescheinigung oder 
ein Bescheid.

2.5 Sonstige Zeugnisse und Übertrittszeugnisse im Sin-
ne des § 2 Satz 2 Nr. 1 Buchst. e SchUntV sind – je 
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rende Aspekte dargestellt werden. 6Auf den sonder-
pädagogischen Förderbedarf und die Möglichkeit der 
Überweisung an eine Grundschule bzw. Mittelschule 
oder des Übertritts an andere Schulen ist einzuge-
hen, in den drei letzten Schul besuchsjahren auch auf 
die Entwicklung im Hinblick auf die Berufsfindung, 
außerdem auf die Gründe, wenn das Vorrücken in die 
nächste Jahrgangsstufe versagt wird. 7An den Regel-
schulen werden Aussagen zur Einbeziehung eines 
Rehabilitationsberaters bei Schülern mit Behinde-
rung bzw. eines sonderpädagogischen Förderbedarf 
aufgenommen.

2.6.5 1Die Eintragungen in den Schullaufbahnbogen er-
folgen in der Regel durch die Klassenleitung oder 
die Schulleitung. 2Jeder Eintrag ist mit Datum und 
Unterschrift abzuschließen. 3Alle Eintragungen müs-
sen sich dabei auf nachweisbare, zum Zeitpunkt der 
Eintragung aktuelle Tatsachen stützen; einmalige 
Vorkommnisse sind als solche zu kennzeichnen.

2.7 1In jedem Schuljahr können Notenbögen angelegt 
werden. 2Jede Lehrkraft trägt hier die Ergebnis-
se der schriftlichen, mündlichen und praktischen 
Leistungsfeststellungen sowie sonstige, nicht in den 
Schullaufbahnbogen einzutragende Erziehungs- 
und Ordnungsmaßnahmen ein, sodass sich aus dem 
Notenbogen der aktuelle Leistungsstand, der neben 
anderen Faktoren eine Grundlage für eine Beurtei-
lung der schulischen Situation und damit für eine 
Beratung der Betroffenen darstellt, ergibt.

2.8 Nicht zu den Unterlagen zum Nachteilsausgleich und 
Notenschutz nach § 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. i SchUntV 
gehören die fachärztlichen Bescheinigungen zur 
Lese und/oder Rechtschreibstörung sowie wei tere 
Befundberichte; diese verbleiben bei der Schul-
psychologin bzw. dem Schulpsychologen (vgl. § 2 
Satz 3 SchUntV).

2.9 1Schülerlisten nach dem Muster der Anlage III wer-
den für jede Schülerin und jeden Schüler der Klasse 
an Grundschulen und Mittelschulen durch die Klas-
senleitung geführt. 2Die Schülerliste gilt jeweils für 
die Zeit des Besuchs der Grundschule oder Mittel-
schule.

2.10 1Sonstige Schülerunterlagen nach § 2 Satz 2 Nr. 1 
Buchst. o SchUntV sind nur sog. wesentliche Vor-
gänge. 2Hier ist ein strenger Maßstab anzulegen, 
sodass nur solche sonstigen Schülerunterlagen in 
die Schülerakte aufzunehmen sind, welche zur nach-
vollziehbaren und transparenten Dokumentation der 
Schullaufbahn zwingend notwendig  erscheinen. 
3Dies können insbesondere rechtlich  erhebliche 
Erklärungen der Schülerinnen und Schüler oder 
Erziehungsberechtigten gegenüber der Schule 
(z. B. Anmeldung, Antrag auf Unterrichtsbefreiung, 
Krankmeldung), weitere Urkunden, Bescheinigun-
gen, rechtlich erheblicher Schriftwechsel (z. B. hin-
sichtlich nicht im Schullaufbahnbogen aufgeführter 
Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen), Atteste und 
Unterlagen über eine verhängte Attestpflicht sein.

2.11 1§ 2 Satz 3 SchUntV regelt die Auswirkungen der 
Schweigepflicht auf die Führung von Schülerunter-
lagen, insbesondere bei Tätigkeiten von Schulpsycho-
loginnen und Schulpsychologen sowie Beratungs-
lehrkräften; deren Unterlagen gehören insbesondere 

nach Schulart – im Original oder in Abschrift auf-
zubewahren; so werden etwa Übertrittszeugnisse an 
Grundschulen nur in Abschrift, an den weiterführen-
den Schulen aber ggf. im Original aufbewahrt.

2.6 Hinsichtlich des Schullaufbahnbogens gilt Folgen-
des:

2.6.1 1Unter Nr. 1 sind bereits durchgeführte Förder-
maßnahmen, Maßnahmen zum Nachteilsausgleich 
und/oder Notenschutz oder zur Vorbereitung des 
Schulübergangs zu vermerken; Angaben über eine 
ggf. stattgefundene schulpsychologische Beratung 
sind jedoch nicht zulässig (vgl. § 2 Satz 3 SchUntV). 
2Die letzten schriftlichen Bewilligungen zu diesen 
Maßnahmen sind dem Schullaufbahnbogen als 
Anlagen anzufügen. 3Im Rahmen der Abstimmung 
nach Art. 30a Abs. 1 Satz 3 BayEUG entscheiden die 
Schulen eigenverantwortlich, ob und inwieweit die 
Weitergabe dieser Anlagen für die weitere Schulaus-
bildung erforderlich ist. 4Bei Vorliegen eines Förder-
diagnostischen Berichts wird lediglich darauf verwie-
sen und das wesentliche Ergebnis festgehalten; der 
Förderdiagnostische Bericht selbst ist nicht Teil des 
Schullaufbahnbogens.

2.6.2 1Unter Nr. 2 werden alle wesentlichen Beobachtun-
gen und Empfehlungen der Klassenleitung oder 
der Klassenkonferenz aufgenommen, soweit sie für 
die Schullaufbahn von Bedeutung sind. 2Dies sind 
etwa Empfehlungen zum Übertritt, zum Schulwech-
sel oder zum Überspringen einer Jahrgangsstufe. 
 3Angaben über eine ggf. stattgefundene schulpsy-
chologische Beratung oder eine Beratung durch die 
Beratungslehrkraft zu Fragen der Schullaufbahn 
 sowie in diesem Rahmen angewandte psychologische 
oder pädagogisch-psychologische Testverfahren sind 
jedoch nicht zulässig (vgl. § 2 Satz 3 SchUntV).

2.6.3 Unter Nr. 3 werden alle Ordnungsmaßnahmen nach 
Art. 86 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 6 bis 10 BayEUG eingetra-
gen.

2.6.4 1Unter Nr. 4 können ergänzend zu den Eintragun-
gen unter 1. bis 3. Aspekte dargestellt werden, die 
der einzelnen Schülerin bzw. dem einzelnen Schüler 
in  deren bzw. dessen Eigenart gerecht werden und 
die für eine pädagogische Würdigung zusätzlich 
 erforderlich sind. 2Dies können etwa Hinweise auf be-
sondere Begabungen, einen speziellen Förderbedarf 
oder auf besondere Verhaltensweisen sein. 3Hierun-
ter können in besonders gelagerten Fällen aber auch 
Angaben über Erziehungsmaßnahmen  außerhalb des 
Rahmens der Nr. 3 gehören, soweit dies für die päda-
gogische Arbeit der Schule zwingend erforderlich ist; 
dies ist im Schullaufbahnbogen selbst oder in einer 
Anlage hierzu näher zu begründen. 4Ebenso sind 
hier an Mittelschulen Eintragungen bei Versagung 
des Vorrückens in die nächste Jahrgangsstufe sowie 
im Hinblick auf die Berufsfindung in der Jahrgangs-
stufe 8 nötig. 5Im Bereich der Förderschulen erstellt 
die Klassenleitung im Benehmen mit den Lehrkräf-
ten, den Heilpädagogischen Förderlehrkräften, den 
Werkmeistern und dem sonstigen Personal für heil-
pädagogische Unterrichtshilfe, die die Schülerin bzw. 
den Schüler unterrichten, sowie den in der Klasse 
tätigen Förderlehrkräften zum Ende eines jeden 
Schuljahres eine zusammenfassende Beurteilung, 
in der die Entwicklung und wich tige charakterisie-
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nicht zu den Schülerunterlagen. 2Diese werden au-
ßerhalb der Schülerakte bei den Schweigeverpflich-
teten geführt. 3Hinsichtlich weiterer Details wird auf 
die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministe-
riums für Unterricht und Kultus über Schulberatung 
in Bayern vom 29. Oktober 2001 (KWMBl. I S. 454), 
die durch Bekanntmachung vom 24. Juni 2011 
(KWMBl. S. 136) geändert worden ist, verwiesen.

3. Verwendung

(vgl. § 3 SchUntV)

3.1 1Zugriff auf die Schülerunterlagen dürfen – jeweils 
nur im konkreten Einzelfall – auch andere an der 
Schule tätige Personen erhalten, soweit dies zur 
 Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben erforderlich ist; 
dies können etwa sein:
Lehrkräfte, die den Schüler an sich nicht unterrich-
ten, dennoch aber im Rahmen ihrer Aufgabener-
füllung (z. B. als Mitglied der Lehrerkonferenz, im 
Rahmen der Aufsichtspflichten, als Mitglied des 
Kollegiums der Schulen mit dem Profil „Inklusi-
on“) Zugriff haben müssen, Lehrkräfte des Mobilen 
Sonderpädagogischen Diensts, die Heimleitung für  
Heimschülerinnen und Heimschüler sowie Oberstu-
fenkoordinatorinnen und Oberstufenkoordinatoren. 
2Eine Datenübermittlung an die Schulaufsichtsbe-
hörden ist unter den Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 
SchUntV zulässig.

3.2 Soweit auf Antrag einer oder eines Betroffenen wei-
tere Schulgremien, wie etwa Elternbeirat, Schul-
forum oder Schülerausschuss, eingeschaltet wer-
den (z. B. Art. 87 Abs. 1 Satz 3, Art. 88 Abs. 1 Satz 4 
BayEUG), ist in dem Antrag zugleich die Einwilli-
gung zur Verwendung der erforderlichen Schüler-
unterlagen zu sehen; hierauf ist im Rahmen der 
 Antragsstellung hinzuweisen.

3.3 Die schriftliche Einwilligung nach § 3 Abs. 3 SchUntV 
muss ggf. vor der Übermittlung von Schülerunter-
lagen an Dritte bzw. spätestens bei Abholung/Ver-
sendung beantragter Bescheinigungen oder Zweit-
schriften vorliegen.

4. Weitergabe bei Schulwechsel

(vgl. § 4 SchUntV)

Die Weitergabe weiterer Schülerunterlagen nach § 4 
Abs. 1 Satz 2 SchUntV kann auf Veranlassung der 
aufnehmenden oder der abgebenden Schule erfolgen.

5. Aufbewahrung

(vgl. § 5 SchUntV)

5.1 Zu den erforderlichen Aufgaben nach § 5 Satz 1 
SchUntV gehören u. a. die Erteilung zulässiger Aus-
künfte oder das Ausstellen von zulässigen Beschei-
nigungen.

5.2 1Eine längere Aufbewahrung nach § 5 Satz 5 
SchUntV kommt insbesondere in Betracht, soweit 
die Unterlagen im Einzelfall für eine Rechtsstreitig-
keit bereits oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 
benötigt werden. 2Bei der Prüfung des Vorliegens 
der Gründe für eine mögliche Fristverlängerung ist 
ein strenger Maßstab anzulegen. 3Die Gründe sind 
nachvollziehbar zu dokumentieren (siehe § 5 Satz 5 
Halbsatz 2 SchUntV).

5.3 1Der Schutz vor unbefugten Zugriffen ist derart 
sicherzustellen, dass die Schulen bei der Auf-
bewahrung von Schülerunterlagen die erforderlichen 
technischen und organisatorischen Vorkehrungen 
zu treffen haben. 2Erforderlich sind Maßnahmen 
nur, wenn ihr Aufwand in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem angestrebten Schutz personen-
bezogener Daten steht (Art. 7 Abs. 1 Satz 2 Baye-
risches Datenschutzgesetz). 3Die genauen Schutz-
mechanismen legen die Schulen eigenverantwortlich 
unter Ein beziehung des zuständigen behördlichen 
Datenschutzbeauftragten entsprechend den örtlichen 
Gegebenheiten fest.

5.4 1Der Notenbogen sowie die Schülerlisten können als 
Teil der Schülerakte während des Schuljahres außer-
halb der Schülerakte geführt werden. 2In diesem Fall 
werden die Notenbögen der Schülerinnen und Schü-
ler einer Klasse in einem Ordner zusammengefasst 
und die Schülerlisten von der Klassenleitung geführt. 
3Die Notenbögen und die Schülerlisten sind sicher 
aufzubewahren und vor unberechtigten Zugriffen 
zu schützen. 4Spätestens am Ende des Schuljahres 
sind der Notenbogen sowie die Schülerliste in die 
jeweilige Schülerakte zu nehmen.

5.5 Die schriftlichen und praktischen Leistungsnachwei-
se können getrennt von der Schülerakte aufbewahrt 
werden.

5.6 Soweit die Aufbewahrung von Schülerunterlagen 
in Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen bun-
desrechtlich geregelter Ausbildungsberufe, z. B. § 19 
Satz 2 AltPflAPrV, § 14 Satz 2 ErgThAPrV, § 14 Satz 2 
DiätAssAPrV, geregelt ist, bleiben diese unberührt.

6. Einsichtnahme

(vgl. § 6 SchUntV)

6.1 Die Form der Einsichtnahme bestimmt sich nach dem 
pflichtgemäßen Ermessen der Schulleitung.

6.2 1Die Einsichtnahme ist nach § 6 Abs. 2 Satz 1 
SchUntV insbesondere unzulässig, wenn in den 
Schülerunterlagen Daten Dritter (Mitschülerinnen 
oder Mitschüler, Erziehungsberechtigter etc.) enthal-
ten sind, welche der bzw. dem Antragstellenden nicht 
zugänglich gemacht werden dürfen (etwa dass eine 
Mitschülerin oder ein Mitschüler nichtehelich gebo-
ren, Pflegekind oder Adoptivkind ist oder dass deren 
bzw. dessen Eltern geschieden sind oder  getrennt 
 leben). 2Damit sollen psychische Belastungen von 
den betroffenen Kindern möglichst ferngehalten 
werden. 3Sofern – wie in den meisten Fällen – die 
Einsichtnahme nur in einzelne in den Schülerunter-
lagen enthaltene Daten unzulässig ist, ist nur die Ein-
sichtnahme in diese einzelnen Daten zu verwehren. 
4Das Recht auf Einsichtnahme in die restlichen in 
den Schülerunterlagen enthaltenen  Daten bleibt un-
berührt. 5Sofern nach Schwärzen der entsprechenden 
Daten eine Einsichtnahme gewährt werden kann, 
ist diese Möglichkeit vorzuziehen. 6Eine pauschale 
Verweigerung der Einsichtnahme ist in jedem Fall 
unzulässig. 7Das Recht der Erziehungsberechtigten 
auf Einsichtnahme knüpft an das Sorgerecht an; bei 
mehreren Sorgeberechtigten kann jede bzw. jeder 
einzelne dieses Recht ausüben.
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Verbindung mit den Regelungen der Aussond-Bek 
geregelt. 2Die Schulen, die von der Archivierungs-
vereinbarung berührt sind, werden gesondert unter-
richtet.

9.2.2 1Schulen, die Schülerunterlagen nur bei ersicht-
lich besonderem Wert (z. B. Schülerunterlagen von 
bedeutenden Persönlichkeiten, welche die Schule 
besucht haben; Schülerunterlagen von besonderem 
geschichtlichen Interesse) dem zuständigen Staats-
archiv anbieten, können im Einvernehmen mit dem 
Sachaufwandsträger eine dauerhafte Verwahrung 
der Schülerunterlagen unter Aufrechterhaltung des 
Eigentums des Freistaates Bayern in einem anderen 
öffentlichen Archiv bei der staatlichen Archivverwal-
tung beantragen. 2Wird diesem Antrag stattgegeben, 
ist zwischen der staatlichen Archivverwaltung und 
dem dafür vorgesehenen öffentlichen Archiv ein 
 Depotvertrag nach dem mit dem zuständigen Staats-
ministerium vereinbarten Muster abzuschließen.

9.2.3 1Schülerunterlagen, die weder dem zuständigen 
staatlichen Archiv noch einem anderen öffentlichen 
Archiv zur Archivierung übergeben werden, sind 
 datenschutzgerecht zu vernichten. 2Dabei ist sicher-
zustellen und zu überwachen, dass nach dem aktu-
ellen Stand der Technik Unbefugte keinen Einblick 
in die Unterlagen erhalten und das Papier der Roh-
stoffverwertung zugeführt wird. 3Es wird insoweit 
auf Nr. 5.4 der Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über 
erläuternde Hinweise zum Vollzug der datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen für die Schulen vom 
11. Januar 2013 (KWMBl. S. 27) verwiesen. 4Soweit 
die Vernichtung einem Privatunternehmen übertra-
gen wird, muss die unverzügliche und datenschutz-
gerechte Vernichtung vertraglich sichergestellt und 
überwacht werden (siehe Art. 6 Bayerisches Daten-
schutzgesetz). 5Über die Vernichtung ist ein Nach-
weis zu fertigen und dauerhaft aufzubewahren.

9.3 Die in Folge der Aussonderung entstehenden Kosten 
hat der Sachaufwandsträger zu tragen.

10. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

10.1 Diese Bekanntmachung tritt am 8. Dezember 2015 in 
Kraft.

10.2 Mit Ablauf des 7. Dezember 2015 treten

– die Entschließung über die Angabe der Fami-
lienverhältnisse der Schüler vom 29. August 1968 
(KMBl. S. 525) und

– die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Unterricht und Kultus über die Schüler-
liste für Schülerinnen und Schüler an Grundschu-
len und Mittelschulen vom 5. Juli 2013 (KWMBl. 
S. 235)  außer Kraft.

Herbert P ü l s  
Ministerialdirektor

6.3 1Die Anfertigung von Abschriften und Ablichtun-
gen soll nur bei Vorliegen berechtigter Interessen 
erfolgen. 2Eine selbständige Anfertigung von Kopien 
durch die Antragstellenden ist nicht zulässig.

6.4 1Für die Gewährung von Einsichtnahme und die 
 Anfertigung von Ablichtungen können die öffent
lichen Schulen nach Art. 16 Abs. 3 des Kostengeset-
zes auf die Erhebung von Kosten verzichten. 2Dies 
wird an staatlichen Schulen im Regelfall möglich 
sein.

6.5 Andere ein Recht auf Einsicht oder Auskunft gewäh-
rende Vorschriften, wie etwa Art. 29 BayVwVfG, blei-
ben unberührt.

7.	 Auflösung,	Zusammenlegung	oder	Teilung	einer	
Schule

(vgl. § 7 SchUntV)

Bei der Entscheidung über die weitere Aufbewah-
rung ist insbesondere zu berücksichtigen, ob die 
Aufbewahrungshöchstfristen bereits abgelaufen sind 
und mit den Schülerunterlagen somit nach Nr. 8 die-
ser Bekanntmachung zu verfahren ist.

8. Übergangsvorschriften

(vgl. § 8 SchUntV)

8.1 Schülerunterlagen sind erst ab dem Schuljahr 
2016/2017 verpflichtend anhand der Muster in 
 Anlage I, II und III zu führen.

8.2 Schülerunterlagen, deren Frist zur Aufbewahrung 
bereits abgelaufen ist, sind entsprechend der Nr. 9 
dieser Bekanntmachung zu behandeln.

9. Aussonderung von Schülerunterlagen

9.1 Die Aussonderung der Schülerunterlagen nach 
 Ablauf der Aufbewahrungsfristen richtet sich nach 
der Aussonderungsbekanntmachung (Aussond-Bek) 
vom 19. November 1991 (KWMBl. I 1992 S. 30), die 
durch Bekanntmachung vom 6. November 2001 
(KWMBl. I S. 473) geändert worden ist, in Verbin-
dung mit der Archivierungsvereinbarung zwischen 
dem Bayerischen Staatsministerium für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst und der General-
direktion der Staatlichen Archive Bayerns in der 
jeweils geltenden Fassung (Archivierungsverein-
barung).

9.2 Aussonderung im Sinn dieser Bekanntmachung 
 bedeutet die Herausnahme der Schülerunterlagen, 
für welche die Aufbewahrungsfristen abgelaufen 
sind, aus den entsprechenden schulischen Auf-
bewahrungseinrichtungen zur Anbietung an das 
zuständige Staatsarchiv (Nr. 9.2.1 und Nr. 9.2.2) oder 
zur Vernichtung (Nr. 9.2.3).

9.2.1 1Das nähere Verfahren der Aussonderung, insbeson-
dere welche staatlichen Schulen welche Schülerun-
terlagen dem zuständigen Staatsarchiv anzubieten 
haben, wird in der Archivierungsvereinbarung in 
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Schülerstammblatt (Anlage I) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
1. Schülerin/Schüler 
 
Familienname, Rufname, weitere Vornamen Anschrift 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tel.:  
 
 
E-Mail (freiwillig) 

Geburtsdatum Bekenntnis Staatsangehörigkeit Fam.-Stand 

Geburtsort (Landkreis, Land) 

 
 
2. Erziehungsberechtigte 
 
Art (Vater, Mutter, Vormund, etc.) Anschrift (falls von Schüleradresse abweichend) 

Name, Vorname(n) 

Art d. weiteren Erziehungsberechtigten Anschrift (falls von Schüleradresse abweichend) 

Name, Vorname(n) 

 
 
3. Person, der die Erziehung anvertraut ist (falls nicht zugleich Erziehungsberechtigte/r) 
 
Art des Verhältnisses zur Schülerin/zum Schüler (z. B. Verwandte/r, 
Pflegemutter, Heimleiter, etc.) 

Anschrift (falls von Schüleradresse abweichend) 

 

 

 

 
 

Jahr des Verlassens der Schule Schuljahr        /                 

Ablauf der Frist nach § 5 Satz 2 
Nr. 1 SchUntV 

 

Ablauf der Frist nach § 5 Satz 2 
Nr. 2 SchUntV 
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4. Berufsausbildung/Berufstätigkeit der Schülerin/des Schülers 
 

Art (Ausbildungsvertrag, Praktikantenvertrag, Arbeitsverhältnis, mithelfende 
Familienangehörige, ohne Berufstätigkeit, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 

Ausbildungs-/Arbeitsstätte 

derzeitiger Ausbildungsberuf  
 
 
 
 
  

Beginn d. Ausbildung Ende d. Ausbildung Anschrift/Ansprechpartner 
 
 
 
 
Tel. 
 
 
 
E-Mail (freiwillig) 

zuständige Stelle nach BBiG 
 
 
 
 
 

Landkreis/Kreisfreie Stadt 

Berufspraktische Tätigkeit als von – bis Arbeitsstätte, Tel. 

   

   

   

   

   

   

 
5. Schullaufbahn 
 

Schulart, Schule Eintritt Austritt Abschluss/Abgangsgrund* 
Bundesland bzw. 

ausländischer Staat, in dem 
sich die Schule befindet 

 Datum Klasse  Datum Klasse   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

* Ordnungsmaßnahmen nach Art. 87 und 88 BayEUG sind hier zu vermerken. 
 
6. Gastschulverhältnis: 

 

Schule von – bis (genaues Datum) Jahrgangsstufe(n) 
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Schullaufbahnbogen (Anlage II) 
 
 
 
 
 
 
1. Besondere pädagogische Fördermaßnahmen, Maßnahmen zum Nachteilsausgleich und/oder 

Notenschutz, Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs (ggf. unter Beifügung der letzten 
schriftlichen Bewilligung),  

 

Art  von – bis Schule 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
2. Empfehlungen zur Schullaufbahn 
 
Hier sind alle wesentlichen Beobachtungen und Empfehlungen der Klassenleiterin bzw. des Klassenleiters oder der 
Klassenkonferenz aufzunehmen, soweit sie für die Schullaufbahn von Bedeutung sind. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familienname 

 
Vorname(n) 

 
Geburtsdatum 
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3. Ordnungsmaßnahmen nach Art. 86 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 6 bis 10 BayEUG 

 

Art* Grund Datum Lehrkraft 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
* Art: Unter Angabe der Rechtsgrundlage nach dem BayEUG  



KWMBl. Nr. 15/2015 229

 

4. Ergänzende Beobachtungen, Feststellungen, Empfehlungen 
 
Ergänzend zu den Eintragungen unter 1. bis 3. können hier Aspekte dargestellt werden, die der einzelnen Schülerin bzw. dem 
einzelnen Schüler in ihrer bzw. seiner Eigenart gerecht werden und die für eine pädagogische Würdigung der Schülerin bzw. des 
Schülers zusätzlich erforderlich sind. Alle Eintragungen müssen sich auf nachweisbare Tatsachen stützen; einmalige 
Vorkommnisse sind als solche zu kennzeichnen. Jeder Eintrag ist mit Datum und Unterschrift abzuschließen. 
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Schülerliste (Anlage III) 

Schülerin/Schüler 
Schülerliste Schulversäumnisse 

Das Zeichen + = entschuldigt, – unentschuldigt wird für 
vormittags links oben, für nachmittags rechts unten im Feld gesetzt. 

versäumte Halbtage 

Schuljahr              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 
ent- 

schuldigt 
unent- 

schuldigt 

 
Klasse 

 
 
 

 
 

Jahrgangs- 
stufe 

 
 
 

 
 

Schul- 
besuchs- 

jahr 
 
 
 

 September                                   

 Oktober                                   

 November                                   

 Dezember                                   

 Januar                                   

 Februar                                   

 März                                   

 April                                   

 Mai                                   

 Juni                                   

 Juli                                   

Schülerin/Schüler 
Schülerliste Schulversäumnisse 

Das Zeichen + = entschuldigt, – unentschuldigt wird für 
vormittags links oben, für nachmittags rechts unten im Feld gesetzt. 

versäumte Halbtage 

Schuljahr              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 
ent- 

schuldigt 
unent- 

schuldigt 

 
Klasse 

 
 
 

 
 

Jahrgangs- 
stufe 

 
 
 

 
 

Schul- 
besuchs- 

jahr 
 
 
 

 September                                   

 Oktober                                   

 November                                   

 Dezember                                   

 Januar                                   

 Februar                                   

 März                                   

 April                                   

 Mai                                   

 Juni                                   

 Juli                                   

Schülerin/Schüler 
Schülerliste Schulversäumnisse 

Das Zeichen + = entschuldigt, – unentschuldigt wird für 
vormittags links oben, für nachmittags rechts unten im Feld gesetzt. 

versäumte Halbtage 

Schuljahr              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 
ent- 

schuldigt 
unent- 

schuldigt 

 
Klasse 

 
 
 

 
 

Jahrgangs- 
stufe 

 
 
 

 
 

Schul- 
besuchs- 

jahr 
 
 
 

 September                                   

 Oktober                                   

 November                                   

 Dezember                                   

 Januar                                   

 Februar                                   

 März                                   

 April                                   

 Mai                                   

 Juni                                   

 Juli                                   

Schülerin/Schüler 
Schülerliste Schulversäumnisse 

Das Zeichen + = entschuldigt, – unentschuldigt wird für 
vormittags links oben, für nachmittags rechts unten im Feld gesetzt. 

versäumte Halbtage 

Schuljahr              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 
ent- 

schuldigt 
unent- 

schuldigt 

 
Klasse 

 
 
 

 
 

Jahrgangs- 
stufe 

 
 
 

 
 

Schul- 
besuchs- 

jahr 
 
 
 

 September                                   

 Oktober                                   

 November                                   

 Dezember                                   

 Januar                                   

 Februar                                   

 März                                   

 April                                   

 Mai                                   

 Juni                                   

 Juli                                   

Schülerin/Schüler 
Schülerliste Schulversäumnisse 

Das Zeichen + = entschuldigt, – unentschuldigt wird für 
vormittags links oben, für nachmittags rechts unten im Feld gesetzt. 

versäumte Halbtage 

Schuljahr              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 
ent- 

schuldigt 
unent- 

schuldigt 

 
Klasse 

 
 
 

 
 

Jahrgangs- 
stufe 

 
 
 

 
 

Schul- 
besuchs- 

jahr 
 
 
 

 September                                   

 Oktober                                   

 November                                   

 Dezember                                   

 Januar                                   

 Februar                                   

 März                                   

 April                                   

 Mai                                   

 Juni                                   

 Juli                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KWMBl. Nr. 15/2015 231

2038.3.5-K

Änderung der Bekanntmachung  
über die Ausgestaltung  

der inhaltlichen Prüfungsanforderungen  
für die Erste Staatsprüfung nach Kapitel II  

der Lehramtsprüfungsordnung I  
zu den einzelnen Fächern (Kerncurricula)

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

vom 15. Oktober 2015, Az. IV.5-BS4020-PRA.96 268

Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Unterricht und Kultus über die Ausgestaltung der 
inhaltlichen Prüfungsanforderungen für die Erste Staats-
prüfung nach Kapitel II der Lehramtsprüfungsordnung I 
zu den einzelnen Fächern (Kerncurricula) vom 2. Januar 
2009 (KWMBl. S. 34) wird wie folgt geändert:

1. Der Abschnitt nach der Überschrift „Zu § 32 LPO I 
Erziehungswissenschaften“ wird wie folgt geändert:

1.1 Der Abschnitt nach der Überschrift „1. Allgemeine 
Pädagogik“ erhält folgende Fassung:

„a) Theoretische Grundlagen von Erziehung

Erziehungsbegriff und theoretische Ansätze; 
Werteerziehung und Wertewandel; Erziehungs-
ziele: Reflexion und Begründung.

b) Theoretische Grundlagen von Bildung

Bildungsbegriff und theoretische Ansätze; Bil-
dungsziele und Bildungsstandards: Reflexion 
und Begründung.

c) Empirische Bildungsforschung und Lebenslanges 
Lernen

Bildungsforschung zu pädagogischen Institutio-
nen und Arbeitsfeldern (Familie, Schule, vor- und 
außerschulische Kinder- und Jugendbildung, 
Sozialarbeit, Erwachsenenbildung); Begriff und 
Bedeutung Lebenslangen Lernens.“

1.2 Der Abschnitt nach der Überschrift „2. Schulpädago-
gik“ erhält folgende Fassung:

„a) Theoretische Grundlagen von Unterricht

Aktuelle didaktische Theorien; medienerziehe-
rische und mediendidaktische Konzepte.

b) Planung und Gestaltung von Lernumgebungen

Sach-, fach- und adressatenbezogene Planung, 
Gestaltung und Evaluierung von Lernsituatio-
nen; Gestaltung von Lernsituationen unter den 
Bedingungen von Heterogenität und Inklusion; 
Förderung von eigenverantwortlichem und ko-
operativem Lernen.

c) Bilden und Erziehen in Schule und Unterricht

Gestaltung von Bildungs- und Erziehungsprozes-
sen unter besonderer Berücksichtigung der inter-
kulturellen Dimension, der ganztägigen Bildung 
und Erziehung sowie der Sucht- und Gewaltprä-
vention an Schulen“

2. Der Abschnitt „Zu § 55 LPO I Katholische Religions-
lehre (Unterrichtsfach)“ wird wie folgt geändert:

2.1 Der Abschnitt „2. Systematische Theologie“ erhält 
nach der Überschrift „a) Dogmatik“ folgende Fassung:

„aa) Gotteslehre

Das Gottesbild des Alten und Neuen Testaments 
in dogmatischer Perspektive; der kirchliche Trini-
tätsglaube: Geschichte der Trinitätslehre bis zum 
I. Konzil von Konstantinopel; exemplarische Ent-
würfe der gegenwärtigen Trinitätstheologie.

bb) Christologie

Biblische Ansätze der Christologie in dogma-
tischer Perspektive; die Dogmengeschichte der 
Christologie bis zum Konzil von Chalcedon 
 inklusive der theologischen Wirkungsgeschich-
te bis Konstantinopel III (681); die Heilsbedeu-
tung von Inkarnation, Tod und Auferstehung Jesu 
Christi (biblische und systematische Entfaltung).

cc) Grundzüge der Theologischen Anthropologie

Das christliche Menschenbild im Kontext dog-
matischer Schöpfungstheologie unter den 
 Bedingungen evolutiven Denkens: der Mensch 
als Geschöpf, Gottes Ebenbild, Mann und Frau; 
der Mensch als Sünder; Ur-/Erbsünde (biblische 
Grundlage; Lehre des Augustinus; exemplarische 
Versuche heutiger Explikation).

dd) Grundzüge der Sakramentenlehre

Grundlegung der Allgemeinen Sakramenten-
lehre; 
Taufe: biblisches Fundament, geschichtliche 
 Aspekte, aktuelle systematische Entfaltung; 
Eucharistie: biblisches Fundament, geschicht-
liche Aspekte, aktuelle systematische Entfal-
tung.“

2.2 Der Abschnitt nach der Überschrift „3. Fachdidaktik“ 
erhält folgende Fassung:

„a) Rahmenbedingungen religionsdidaktischer Re-
flexion

Soziokultureller Kontext (Pluralismus, Individu-
alisierung, Säkularisierung, Enttraditionalisie-
rung, Globalisierung); anthropologischer Kon-
text (Religion, Religiosität und Glaube; religiöse 
Entwicklung); rechtlicher Kontext (verfassungs-
rechtliche Verankerung und Konfessionalität des 
Religionsunterrichts; alternative Grundformen); 
Beziehungsfelder des Religionsunterrichts (Re-
ligionsunterricht als Schulfach im Verhältnis zu 
anderen Lernorten: Familie, Jugendarbeit und 
Gemeindekatechese).

b) Religionsdidaktische Konzepte, Inhaltsbereiche 
und Prinzipien

Begründungen, Ziele und Aufgaben des Religi-
onsunterrichts (zentrale kirchliche Dokumente 
und aktuelle bildungstheoretische Begründun-
gen); religionsdidaktische Konzepte und Prinzi-
pien in ihrer Bedeutung für den gegenwärtigen 
Religionsunterricht (kerygmatischer, hermeneu-
tischer, problemorientierter, korrelativer, symbo-
lorientierter, performativer Religionsunterricht; 
ästhetisches Lernen); Orientierung am Subjekt 
(theologische und pädagogische Begründungen; 
biographisches Lernen; Kinder- und Jugendtheo-
logie); religionsdidaktische Begründung und 
Entfaltung inhaltlicher Schwerpunkte (Bibel; 
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Soziokultureller Kontext (Pluralismus, Individu-
alisierung, Säkularisierung, Enttraditionalisie-
rung, Globalisierung); anthropologischer Kon-
text (Religion, Religiosität und Glaube; religiöse 
Entwicklung); rechtlicher Kontext (verfassungs-
rechtliche Verankerung und Konfessionalität 
des Religionsunterrichts; alternative Grundfor-
men); Beziehungsfelder des Religionsunterrichts 
 (Religionsunterricht als Schulfach im Verhältnis 
zu anderen Lernorten: Familie, Jugendarbeit und 
Gemeindekatechese).

b) Religionsdidaktische Konzepte, Inhaltsbereiche 
und Prinzipien
Begründungen, Ziele und Aufgaben des Religi-
onsunterrichts (zentrale kirchliche Dokumente 
und aktuelle bildungstheoretische Begründun-
gen); religionsdidaktische Konzepte und Prinzi-
pien in ihrer Bedeutung für den gegenwärtigen 
Religionsunterricht (kerygmatischer, hermeneu-
tischer, problemorientierter, korrelativer, symbol-
orientierter, performativer Religionsunterricht; 
ästhetisches Lernen); Orientierung am Subjekt 
(theologische und pädagogische Begründungen; 
biographisches Lernen; Kinder- und Jugendtheo-
logie); religionsdidaktische Begründung und 
Entfaltung inhaltlicher Schwerpunkte (Bibel; 
Gottesfrage; Ethik; Christentums- und Kirchen-
geschichte; Weltreligionen).

c) Planung, Durchführung und Evaluation von 
 Religionsunterricht
Planung und Strukturierung von Religions-
unterricht; Elementarisierung; Kompetenz-
orientierung; grundlegende Lehr- und Lern-
formen wie Erzählen und Bilderschließung; 
Lern- und Erfolgskontrolle im Religionsunter-
richt; Rolle und Person der Religionslehrerin/des 
Religionslehrers.“

4. Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom  
1. Oktober 2015 in Kraft.

Elfriede Oh r nb er ger  
Ministerialdirigentin

2230.1.3-K

Berichtigung

Die Bekanntmachung zum Modellprojekt „Talente finden 
und fördern an der Mittelschule“ (TAFF) als Schulversuch 
vom 2. Juni 2015 (KWMBl. S. 115) wird wie folgt berichtigt:

In der Tabelle ist bei den Nrn. 11, 12 und 13 jeweils in der 
letzten Spalte das Wort „Mittelfranken“ durch das Wort 
„Oberpfalz“ zu ersetzen.

München, den 21. Oktober 2015

Bayerisches Staatsministerium  
für Bildung und Kultus,  
Wissenschaft und Kunst

Herbert P ü l s  
Ministerialdirektor

Gottesfrage; Ethik; Christentums- und Kirchen-
geschichte; Weltreligionen).

c) Planung, Durchführung und Evaluation von 
 Religionsunterricht
Planung und Strukturierung von Religions-
unterricht; Elementarisierung; Kompetenz-
orientierung; grundlegende Lehr- und Lern-
formen wie Erzählen und Bilderschließung; 
Lern- und Erfolgskontrolle im Religionsunter-
richt; Rolle und Person der Religionslehrerin/des 
Religionslehrers.“

3. Der Abschnitt „Zu § 79 LPO I Katholische Religions-
lehre (vertieft studiert)“ wird wie folgt geändert:

3.1 Der Abschnitt „2. Systematische Theologie“ erhält 
nach der Überschrift „a) Dogmatik“ folgende Fassung:

„aa) Gotteslehre und Christologie
Das Gottesbild des Alten und Neuen Testaments 
in dogmatischer Perspektive; der kirchliche Trini-
tätsglaube: Geschichte der Trinitätslehre bis zum 
Konzil von Konstantinopel; exemplarische Ent-
würfe der gegenwärtigen Trinitätstheologie; bib-
lische Ansätze der Christologie in dogma tischer 
Perspektive; die Dogmengeschichte der Christo-
logie bis zum Konzil von Chalcedon  inklusive der 
theologischen Wirkungsgeschichte bis Konstan-
tinopel III (681); die Heilsbedeutung von Inkar-
nation, Tod und Auferstehung Jesu Christi (bib-
lische und systematische Entfaltung).

bb) Zentrale Aspekte der Sakramentenlehre und 
 Ekklesiologie
Biblische Ansatzpunkte der Ekklesiologie; Ekkle-
siologische Grundbegriffe und Grundstrukturen 
im Licht von Lumen Gentium (Sakramentalität 
und communio-Struktur; Kirche als Volk Gottes, 
Leib Christi und Tempel des Heiligen Geistes, 
gemeinsames und besonderes Priestertum; Epis-
kopat und Primat); die Eigenschaften der Kirche 
nach dem Großen Glaubensbekenntnis; Grund-
legung der Allgemeinen Sakramentenlehre; 
Taufe: biblisches Fundament, theologiegeschicht-
liche Aspekte, aktuelle systematische Entfaltung; 
Eucharistie: biblisches Fundament, theologie-
geschichtliche Aspekte, aktuelle systematische 
Entfaltung.

cc) Zentrale Aspekte der Theologischen Anthropolo-
gie und Schöpfungslehre
Das christliche Menschenbild im Kontext dog-
matischer Schöpfungstheologie unter den 
 Bedingungen evolutiven Denkens: der Mensch 
als Geschöpf, Gottes Ebenbild, Mann und Frau; 
der Mensch als Sünder; Ur-/Erbsünde (biblische 
Grundlage; Lehre des Augustinus; exemplarische 
Versuche heutiger Explikation).

dd) Zentrale Aspekte der Eschatologie
Hermeneutik und Modelle der Eschatologie; 
Theologie des Todes; Auferstehung von den 
 Toten; Seelenbegriff; Gericht, Purgatorium, Him-
mel und Hölle.“

3.2 Der Abschnitt nach der Überschrift „3. Fachdidaktik“ 
erhält folgende Fassung:

„a) Rahmenbedingungen religionsdidaktischer 
 Reflexion
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